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Vorwort

1. Vorwort

Die zahlreichen Medienberichte über Miss-
brauchsskandale in Internaten und Heimen in 
den vergangenen Jahrzehnten haben deutlich 
gemacht, welche Macht diese Institutionen 
über die ihnen anvertrauten Kinder und Ju-
gendliche besitzen. „Selbst Einrichtungen mit 
den besten Absichten, sind nicht gefeit davor, 
dass Machtmissbrauch stattfindet. Dass eine 
stärkere Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen ein wesentlicher Schutzfaktor ist und es 
Gegengewichte zu den strukturellen Machtun-
terschieden“ zwischen Fachkräften und Adres-
satInnen braucht, (Pluto 2011 S. 51) ist inzwi-
schen in der Fachwelt angekommen. Trotzdem 
herrscht bei den Fachkräften an der Basis noch 
eine relativ große Unsicherheit darüber, wie 
diese Beteiligung im Alltag umgesetzt werden 
kann. Für viele Betreuer oder Erzieher birgt 
der „Partizipationsanspruch“ etwas Verun-
sicherndes, erzeugt er doch das Gefühl, dass 
ihre eigene fachliche Expertise an Bedeutung 
verliert. Deshalb wird „versucht, den Anspruch 
auf Beteiligung zu kontrollieren und auf der 
Basis der eigenen fachlichen Einschätzung zu-
zulassen oder einzuschränken. Im Alltag wird 
dann abgekürzt: `Die Jugendlichen sollen erst 
mal lernen, ihre Pflichten in der WG zu erfül-
len, dann können sie auch bei den Ausgehzei-
ten oder dem Internetzugang mitreden´. [...] 
Beteiligung wird in dieser Perspektive als ein 
Zugeständnis betrachtet und nicht als eine 
grundlegende Haltung im Hilfeprozess." (ebd., 
49f.)
Hinzukommt, dass das Leben junger Flüchtlin-
ge in Deutschland in vielen Bereichen fremd-
bestimmt ist und zum Teil restriktiven gesetz-
lichen Regelungen unterliegt, die den eigenen 
Handlungsspielraum weiter einschränken und 
behindern. Dazu gehören der jahrelange un-
sichere Aufenthaltsstatus, die damit verbun-
dene Residenzpflicht oder der oft fehlende 
Zugang zur schulischen und beruflichen (Aus-)

Bildung.  
Vor diesem Hintergrund muss die stationäre 
Kinder- und Jugendhilfe als ein Ort fungieren, in 
dem die Heranwachsenden lernen, ihre Hand-
lungsspielräume gegenüber der Außenwelt zu 
erweitern und Selbstbestimmung zu erlangen. 
Hilfen zur Erziehung müssen daher einen ent-
scheidenden Schritt hin zum Empowerment 
sowie der Stärkung des Selbstwertgefühls von 
Kindern und Jugendlichen ermöglichen. Die 
Stimmen der Jugendlichen müssen ein einem 
dialogischen, partizipativen Miteinander eines 
Heimalltags ihren festen Raum haben.

Diese Ausgangslage war Antrieb und Motiva-
tion für den Bundesfachverband, ein soge-
nanntes „Handlungskonzept Partizipation“ 
für Einrichtungen der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe zu entwickeln, das Betreuern eine 
Hilfestellung bieten soll, Beteiligung im Hei-
malltag mit jungen Flüchtlingen, aber auch 
allen anderen Jugendlichen konkret umzuset-
zen. Dieses Konzept wurde gemeinsam von 
Fachkräften und Jugendlichen bzw. jungen 
Volljährigen entwickelt. 

Konzepterstellung – praktische Umsetzung in 
fünf Modelleinrichtungen – Evaluation

Das bundesweit durchgeführte Projekt un-
terteilt sich in drei Phasen: die Erstellung des 
Konzepts, dessen praktische Umsetzung in 
fünf Modelleinrichtungen der stationären Kin-
der- und Jugendhilfe und die abschließende 
Evaluation.
 
Mitte 2011 wurden drei Teams aus jeweils vier 
bis acht jungen Flüchtlingen in Berlin, Dort-
mund und München gebildet und über neun 
Monate lang durch den Bundesfachverband 
UMF theoretisch wie praktisch fortgebildet. 
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Dazu wurden in Workshops grundlegende In-
halte zum Thema Partizipation sowie dem Kin-
der- und Jugendhilfesystem vermittelt und in 
Rollenspielen erlebbar gemacht. Anschließend 
wendeten die Jugendlichen die erworbenen 
Fähigkeiten und Kenntnisse beim Besuch von 
verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen in 
Deutschland an: dabei befragten sie  Betreue-
rInnen, Leitungen und natürlich die Bewohne-
rInnen selbst zur praktischen Umsetzung von 
Beteiligung und sammelten wertvolle Informa-
tionen. 

Diese Vorarbeit war eine notwendige und 
wichtige Grundlage für den entscheidenden 
Schritt bei der Entwicklung des Handlungskon-
zepts Partizipation. Bei einem Forum im April 
2012 wurden Themen, Inhalte und Kapitel in 
Zusammenarbeit der jugendlichen Partizipati-
onsexperten mit rund 15 Fachkräften aus ganz 
Deutschland diskutiert  und erarbeitet. Das 
Ergebnis dieser viertägigen Veranstaltung war 
die Grundlage für das vorliegende Konzept.  

Die erste Fassung des Handlungskonzepts Par-
tizipation wurde am 23. Juli 2012 in München 
der breiten Fachöffentlichkeit vorgestellt. Die-
se Veranstaltung war zugleich der Startschuss 
für den zweiten wichtigen Teil des Projektes, 
der praktischen Erprobung des Konzeptes in 
fünf Modelleinrichtungen: 

• Jugendwohngemeinschaft Dialog der FSD-
Stiftung in Berlin (Mitglied beim AWO Lan-
desverband Berlin) 

• Wohngruppe für UMF der Hephata Diako-
nie in Kassel 

• Jugendprojekt ALREJU des Diakonischen 
Werks Oderland-Spree in Fürstenwalde 

• Jugendwohnen UMF der AWO München 
gem. Betriebs-GmbH 

• Team Globus des VSE NRW e.V., dezentrale 
Betreuung von UMF

Bewusst wurden Einrichtungen ins Projekt 
einbezogen, die sich in Größe und Struktur 
unterscheiden. Die Spannbreite reicht hierbei 
von großen Einrichtungen mit über 50 Plätzen 
über kleinere Einrichtungen mit klassischen 
Wohngruppen bis hin zu dezentralen Formen, 
in welchen die AdressatInnen in eigenen Woh-
nungen betreut werden, aber auch über einen 
gemeinschaftlichen Treffpunkt und Vollver-
sammlungen verfügen.

Vor der praktischen Umsetzung des Konzeptes 
wurde im Dialog mit VertreterInnen der fünf 
Einrichtungen, die im weiteren Projektverlauf 
die Funktion von „Partizipationsbeauftragten“ 
übernommen haben, ein Zeitplan erstellt und 
die nächsten Schritte, Aufgaben und Schwer-
punkte besprochen: 
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Im Juni 2013 – also rund sieben Monate später, 
fand dann die zweite Befragung des Bundes-
fachverbandes UMF zu Beteiligungsmöglich-
keiten von Jugendlichen in den fünf Einrich-
tungen statt. 
Die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse 
wurden in das vorliegende Konzept eingear-
beitet und sollen Ihnen Hilfestellungen bei der 
alltäglichen Betreuungsarbeit geben.

Kapitel 2 dient als Einführung in das Thema 
Partizipation und wurde von uns, den Mitar-
beitenden des Bundesfachverbands Unbeglei-
tete Minderjährige Flüchtlinge, auf Grundlage 
wissenschaftlicher Publikationen und Gesetze 
erstellt. 
Den eigentlichen Kern des Konzepts bildet Ka-
pitel 3, das von den Jugendlichen und Fach-
kräften im Rahmen des Forums erstellt und 
von uns auf Grundlage der Evaluationsergeb-
nisse überbearbeitet wurde. 
Am Anfang der Kapitel 3.2. bis 3.6. finden sich 
zunächst Grundsätze, die in die jeweilige The-

Zeit Aufgaben und Schwerpunkte

Phase 2.1: 
1. August bis 
15. September 
2012

fachlich-strukturelle Auseinandersetzung mit dem Partizipationsthema 
und dem Konzept mit Leitung und Team; Klärung des finanziellen und 
personellen Rahmens, Team und Leitung „ins Boot“ holen, damit alle 
„an einem Strang ziehen“; das Konzept Leitung und Team im Einzelnen 
vorstellen und an die Besonderheiten der Einrichtung anpassen; den 
Prozessen ins Rollen bringen 

Phase 2.2: 
16. September 
bis 15. 
November 
2012

mit den AdressatInnen das Thema und Vorhaben besprechen sowie die 
weitere Umsetzung der Inhalte des Konzeptes entwickeln, z.B. Wahl 
von Gruppen sprech erInnen etc.; Botschaft gegenüber den Jugendlichen 
vermitteln: „Gemeinsam mit euch möchten wir uns als Lernende in diesem 
Prozess begreifen.“
- Erste Befragung (Bestandsaufnahme) des Bundesfachverbandes UMF zu 
Beteiligungsmöglichkeiten von Jugendlichen in den fünf Einrichtungen -

Phase 2.3:
16. November 
2012 bis 
31. Mai 2013

Konkrete Umsetzung verschiedener Inhalte des Konzeptes im 
Einrichtungsalltag. 
- Fortbildung des Bundesfachverbandes UMF zum Thema „Rolle und 
Aufgaben von GruppensprecherInnen und Gewaltfreie Kommunikation“ 
für Jugendliche und Fachkräfte aus den Einrichtungen Ende Januar 2013 in 
Hofgeismar -

matik einführen. Darauf folgen Handlungs-
empfehlungen, Ergebnisse aus der praktischen 
Umsetzung des Konzepts, Stolpersteine sowie 
Praxisbeispiele. 

Natürlich, wie sollte es auch anders sein, er-
hebt das Konzept keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, sondern möchte vielmehr prakti-
sche Anregungen und Beispiele für gelungene 
Beteiligung in Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe anbieten. An Stellen, wo es gebo-
ten ist, geht das Konzept auf die Spezifika in 
der Arbeit mit jungen Flüchtlingen ein (bspw. 
was Sprache, Essensgewohnheiten, Umgang 
mit demokratischen Entscheidungsprozessen 
etc. angeht). Generell lässt sich das Konzept je-
doch nicht nur in der Arbeit mit unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen anwenden, son-
dern kann in jeder Einrichtung der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe eingesetzt werden.

Jede Einrichtung ist anders, hat einen anderen 
Charakter, andere strukturelle und personelle 
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Voraussetzungen. Aus diesem Grund soll das 
vorliegende Konzept als Basis für Gesprächs- 
und Entwicklungsprozesse in den einzelnen 
Einrichtungen dienen. Es kann und darf diese 
Prozesse auf keinen Fall ersetzen.

München, November 2013
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GrundlaGen: PartiziPation als wirkfaktor

2.  grundlagen

2.1. Beteiligung als zentraler wirkfaktor in den Hilfen 
       zur erzieHung

War „Partizipation“ ursprünglich ein Begriff 
aus dem Kontext politischer Verfahren und 
Entscheidungsprozesse, so haben sich seine 
Bedeutung und sein Anwendungsbereich in 
den vergangenen 40 Jahren kontinuierlich er-
weitert. Im Zuge dessen fand der Begriff auch 
Eingang in den Kontext der Sozialen Arbeit. 

Lange vor den ersten Partizipationsdebatten, 
bereits im Jahr 1928, wies der polnische Arzt 
und Pädagoge Janusz Korczak auf die notwen-
dige Verbindung von Erziehung und Demokra-
tie hin. In seinem Klassiker Das Recht des Kinder 
auf Achtung legt er dar, dass jedem Kind das 
Recht gebührt, das zu sein, was es ist. (Korczak 
2011:34). Krause hält fest, dass bei Korczak das 
Kind „nicht als Objekt von Erziehung durch den 
Erwachsenen wahrgenommen [wird], sondern 
als eigenständiges, freies Wesen. Wird das so 
gesehen, so ist freie Teilhabe unabdingbar.“ 
(Krause 2008: 201). 

In den letzten Jahrzehnten fanden insbesonde-
re in Bereichen, in denen die Rolle von Adres-
satInnen innerhalb eines Expertensystems ge-
stärkt werden sollte, vielfältige Reformprozes-
se statt. So ist in Antonovskys viel rezipiertem 
Salutogenesekonzept Partizipation eine zen-
trale Voraussetzung für gesundes Aufwachsen. 
Nach dem salutogenetischen Konzept sind Ge-
sundheit und Wohlbefinden eines Menschen 
umso ausgeprägter je größer die Möglichkei-
ten sind, die Welt und das eigene Leben zu 
verstehen sowie aktiv zu gestalten und zu be-
einflussen. (Vgl. Betz/Gaiser/Pluto 2010: 12f) 
Neben den emanzipatorischen Rechte-basier-
ten Ansätzen finden sich in letzter Zeit auch 

vermehrt Diskurse, die Partizipation auf die 
individuelle Verpflichtung jedes Einzelnen re-
duzieren, seinen Beitrag für die Gesellschaft zu 
leisten. (Vgl. ebd.:13f).

Ebenso zahlreich wie die Definitionen von 
Partizipation sind auch die unterschiedlichen 
theoretischen Modelle. Bezug genommen 
werden soll an dieser Stelle auf das Modell von 
Richard Schröder, der in Anlehnung an Roger 
Hart und Wolfgang Gernert versucht, Grade 
der Partizipation zu verdeutlichen. Da Schrö-
der die unterschiedlichen Grade in einem line-
aren Leitermodell darstellt, das ein Kontinuum 
von Partizipationsgraden in derselben Dimen-
sion suggeriert, wandelt Waldemar Stange das 
Leitermodell ab, um die drei - fast unabhängi-
gen - Dimensionen „Fehlformen der Partizipa-
tion“, „Beteiligung im eigentlichen Sinn“ und 
„echte Selbstbestimmung“ von einander abzu-
grenzen: 

(Abbildung nächste Seite aus Stange, S.14) 
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1. Fehlformen 2. Beteiligung 3. Selbstbestimmung 

1.1 Fremdbestimmung 2.1 Teilhabe 3.1 Selbstbestimmung 

1.2 Dekoration 2.2 zugewiesen, aber informiert 3.2 Selbstverwaltung 
1.3 Alibi-Teilnahme 2.3 Mitwirkung 

2.4 Mitbestimmung 

Schröder beschreibt die Einzelelemente folgendermaßen (Schröder 1995: 16f; zitiert nach Stan-
ge, S. 14 f):

1.1 Fremdbestimmung 
fremddefinierte Inhalte und Arbeitsformen, Manipulation der Betroffenen, die keine 
Kenntnis der Ziele haben 
1.2 Dekoration 
Mitwirken auf einer Veranstaltung ohne Kenntnis der Ziele 
1.3 Alibi-Teilnahme 
Teilnahme an Veranstaltungen und Konferenzen ohne wirklichen Einfluss und Stimme 

2.1 Teilhabe 
mehr als reine Teilnahme, gewisse „sporadische“, anteilige Beteiligung 
(„Engagement“) 
2.2 Zugewiesen, aber informiert 
zwar Dominanz von Erwachsenen bei der Themenwahl und Vorbereitung, aber gute Informie-
rung der betroffenen Kinder und Jugendlichen (verstehen und Bescheid wissen) 
2.3 Mitwirkung 
indirekte, aber reale Einflussnahme insb. bei der Ideen- und Lösungsfindung (aber 
nicht bei der Umsetzung), keine Entscheidungskompetenz 
2.4 Mitbestimmung 
Tatsächliche Beteiligung durch gemeinsame, demokratische Entscheidungen (selbst wenn die 
ursprüngliche Idee von Erwachsenen kommen sollte) 

3.1 Selbstbestimmung 
Initiative für Vorhaben und alle Entscheidungen in Projekten durch die Kinder und Jugendlichen 
selber (aufgrund eigener Interessenslage und Betroffenheit), Unterstützung und Förderung 
durch Erwachsene möglich 
3.2 Selbstverwaltung 
völlige Entscheidungsfreiheit und Selbstorganisation von Projekten, Angeboten und Institutio-
nen (Jugendzentren), Entscheidungen und Ergebnisse werden Erwachsenen nur mitgeteilt 
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GrundlaGen: PartiziPation als wirkfaktor

Stange begründet diese Dreiteilung ohne Stei-
gerungsform mit dem Argument, dass Selbst-
besti mmung keineswegs der anspruchsvollste 
und schwierigste Vorgang der Demokrati sie-
rung sein muss. In der Politi k gehe es um das 
Zusammenführen unterschiedlicher Interes-
sen und vor allem um das Teilen von Macht. 
„Und dies dü rft e meistens ein wesentlich an-
spruchsvollerer und schwierigerer Prozess sein 
als die Selbstbesti mmung in einem autono-
men Bereich (z.B. in einem selbstverwalteten 
Jugendzentrum oder Projekt, in einer selbst-
verwalteten Gruppe, die ein Theaterstü ck ent-
wickelt u.ä.)“. (Stange, S. 14f)

Speziell für die Soziale Arbeit empfi ehlt 
Schnurr die weitere Unterscheidung nach Ent-
scheidungsebenen und Entscheidungsgegen-
ständen. Dabei diff erenziert er zwischen der 
Ebene der Gestaltung der sozialpoliti schen 
Rahmenbedingungen auf der verbindliche Lei-
stungs- und Programmstrukturen beschlossen 
werden (z.B. im Rahmen der Bundes- und Län-
dergesetzgebung), der Ebene der lokalen Ge-
währleistung, auf der (z.B. im Rahmen der Ju-
gendhilfeplanung) auf die lokalen Bedarfs- und 
Interessenlagen zugeschnitt en wird, der Ebene 
der Einzelfallentscheidung, auf der Leistungen 

ausgewählt und nach Dauer, Art und Umfang 
festgelegt werden (z.B. im Hilfeplangespräch) 
sowie der Ebene der Leistungserbringung, auf 
der das Hilfe-, Beratungs- und Beziehungsset-
ti ng konkret ausgestaltet wird (z.B. im Rahmen 
von Heimerziehung). (Vgl. Babic 2006: 6)
Nach Schnurr bezeichnet Parti zipati on im Be-
reich der Sozialen Arbeit „arbeitsfeldumgrei-
fend den Sachverhalt bzw. das Ziel einer Betei-
ligung und Mitwirkung der Nutzer (Klienten) 
bei der Wahl und Erbringung sozialarbeiteri-
scher / sozialpädagogischer Dienste, Program-
me, Leistungen“ (ziti ert nach Babic 2006: 6). 

Folgende Abbildung des Beteiligungsprozesses 
nach Brückner verdeutlicht, wie Parti zipati on 
von Kindern und Jugendlichen in der Heimer-
ziehung erfolgen kann.

(Brü ckner (2001): Beteiligung in der Schule. Wel-
chen Rahmen bietet die Schule fü r die Beteiligung 
von Schü lerinnen und Schü lern? In: Bundesmini-
sterium fü r Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(Hrsg.): Parti zipati on von Kindern und Eltern alsge-
sellschaft liche Utopie? Ideale - Erfahrungen - Per-
spekti ven. Berlin: BMFSFJ; ziti ert nach Babic 2006: 
6f)



14

Spätestens mit Einführung des neuen Bundes-
kinderschutzgesetzes im Januar 2012 müssen 
sich alle Institutionen, die (teil-)stationär mit 
Kindern und Jugendlichen arbeiten, intensiv 
mit dem Thema Partizipation auseinander-
setzen. Die Erkenntnisse der Runden Tische 
„Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren“ 
und „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängig-
keits- und Machtverhältnissen“ haben gezeigt, 
dass fest verankerte Beteiligungsverfahren 
sowie eine Kultur der Partizipation in Einrich-
tungen wesentliche Voraussetzungen sind, um 
die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu 
sichern. Sie stellen eine der Möglichkeiten dar, 
Machtunterschiede zwischen Institutionen 
und AdressatInnen auszugleichen und fun-
gieren somit als präventives Instrument zum 
Schutz vor grenzverletzendem Verhalten von 
Fachkräften gegenüber Kindern und Jugendli-
chen. (Vgl. Hartig/Wolff 2008: 79)

Die Bielefelder Evaluation des dreijährigen 
Bundesmodellprogramms Wirkungsorien-
tierte Jugendhilfe1 fand heraus, dass „Beteili-
gungsfaktoren auf unterschiedlichen Ebenen 
als zentrale Wirkfaktoren fungieren und da-
mit die Diskussion um Partizipationsmöglich-
keiten, -rechte und -voraussetzungen in die 
Debatten um Wirkungsorientierung einbezo-
gen werden muss, wenn eine wirksame Erzie-
hungshilfe befördert werden soll“ (Albus 2011: 
43). Dazu muss Beteiligung in persönlichen 
Beziehungen und alltäglichen Aushandlungs-
prozessen umgesetzt werden, um ein Erfolgs-
faktor sein zu können. Beteiligung ist „kein 
einmaliges Projekt, sondern eine andauernde 
pädagogische Herausforderung. In jeder guten 
Pädagogik ist Beteiligung fester Bestandteil 
des pädagogischen Handlungskonzepts. Eine 
Pädagogik der Beteiligung zeigt sich nicht nur 
durch beteiligungsorientierte Projekte, son-
dern sie macht sich auf der Beziehungsebene 

1 Bundesmodellprogramm „Qualifizierung der 
Hilfen zur Erziehung durch wirkungsorientierte 
Ausgestaltung der Leistungs-, Entgelt- und Quali-
tätsvereinbarungen nach § 78a ff SGB VIII“.

fest und drückt sich hier in einer respektvollen 
und wertschätzenden Interaktions- und Kom-
munikationskultur aus. Kurz: Beteiligung ist 
ein Querschnittsthema und Qualitätsmerkmal 
einer guten Pädagogik.“ (Hartig / Wolff (2008): 
78f). 

Wolff hebt außerdem die persönlichkeitsbil-
dende Wirkung von Beteiligungserfahrungen 
hervor, die insbesondere für Kinder und Ju-
gendliche, die in Heimen leben, eine wichtige 
Rolle spielt. Denn gerade diesen AdressatInnen 
fehlen oftmals Beteiligungserfahrungen in ih-
ren Herkunftsmilieus. „Ihnen solche Bildungs- 
und Erfahrungsräume zu eröffnen ist Aufgabe 
und Qualität der Leistungen der Erziehungshil-
fen. [...] Der Vorteil, den die Erziehungshilfen 
dabei haben: Sie müssen keine sozialen Si-
tuationen inszenieren, in denen dies gelingen 
kann. Beteiligung kann vielmehr alltagsnah ge-
lebt werden – und gerade das ist von hoher so-
zialpädagogischer Relevanz.“ (Wolff 2010: 10). 

Neben dem sozialpädagogischen Alltag – dem 
non-formellen Bereich – verweist Albus auf 
einen zweiten –formellen – Bereich, das Hil-
feplanverfahren, als bedeutend für das Parti-
zipationsempfinden der AdressatInnen. In der 
Bielefelder Evaluation kristallisierte sich her-
aus, dass insbesondere die Vorbereitung der 
Kinder und Jugendlichen auf das Hilfeplan-
gespräch durch die Fachkräfte der Einrichtung 
besonders wirkmächtig ist, „allerdings nur, 
wenn die Kinder dieses Vorbereitungsgespräch 
als verständlich, offen und informativ wahrge-
nommen haben. Die Rolle der Hilfeplanvorbe-
reitung ist nicht zu unterschätzen, da in diesem 
Rahmen Fragen ohne Druck geklärt werden 
können und auch ‚Partizipationsmöglichkeiten‘ 
mit den jungen Menschen ausgelotet werden 
können.“ (Albus 2011: 44)

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass 
Beteiligung nicht nur ein Prinzip sein kann, 
sondern sich ihre Umsetzung in einem Betei-
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ligungsklima ausdrücken und für alle spürbar 
werden muss. „Das ‚Beteiligungsklima‘ ist ab-
hängig von förderlichen oder hinderlichen 
Klimafaktoren. Manchmal braucht es einen 
Klimaumschwung, einen Klimawandel um Be-
teiligung zu entwickeln. Die Frage: „Wie wek-
ke, unterstütze und organisiere ich Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen als auch die der 
MitarbeiterInnen und wie schaffe ich ein Betei-
ligungsklima?“ soll anhand der nachfolgenden 
Grafik veranschaulicht werden.“ (Hartig / Wolff 
2006: 71) 
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2.2.  recHtlicHe grundlagen

Eigentlich müsste Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen inzwischen in allen Erzie-
hungseinrichtungen dieses Landes eine Selbst-
verständlichkeit sein. Denn die Aufgabe, Kin-
der und Jugendliche an allen sie betreffenden 
Angelegenheiten zu beteiligen ist seit über 20 
Jahren als gesetzlicher Auftrag in verschiede-
nen nationalen und internationalen Rechtstex-
ten explizit festgeschrieben.
Am 5. April 1992 trat in der Bundesrepublik das 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes in 
Kraft, welches von der Vollversammlung der 
Vereinten Nationen am 20. November 1989 
verabschiedet wurde. Zentrale Bedeutung in 
der Konvention hat neben der Vorrangigkeit 
des Kindeswohls (Artikel 3) auch Artikel 12 
„Berücksichtigung des Kindeswillens“. Hierin 
heißt es:

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das 
fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, 
das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind 
berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, 
und berücksichtigen die Meinung des Kindes 
angemessen und entsprechend seinem Alter 
und seiner Reife.

Dieser Grundsatz wurde ebenso im 1991 in 
Kraft getretenen SGB VIII (Kinder- und Jugend-
hilfegesetz) verankert und in einem eigenen 
Paragraphen formuliert. So regelt § 8 die „Be-
teiligung von Kindern und Jugendlichen“ wie 
folgt:

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend 
ihrem Entwicklungsstand an allen sie betref-
fenden Entscheidungen der öffentlichen Ju-
gendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeigneter 
Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfah-
ren sowie im Verfahren vor dem Familienge-
richt und dem Verwaltungsgericht hinzuwei-

sen.

(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, 
sich in allen Angelegenheiten der Erziehung 
und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden.

Daneben findet sich das Prinzip der Beteili-
gung explizit auch in weiteren Paragraphen des 
KJHG wieder. Zu erwähnen sind in unserem Zu-
sammenhang insbesondere § 5 „Wunsch und 
Wahlrecht“, § 9 „Grundrichtung der Erziehung, 
Gleichberechtigung von Mädchen und Jun-
gen“, § 36 „Mitwirkung, Hilfeplan“, § 42 „In-
obhutnahme von Kindern und Jugendlichen“, 
§ 45 „Erlaubnis für den Betrieb einer Einrich-
tung“ sowie § 79a „Qualitätsentwicklung in 
der Kinder- und Jugendhilfe“.

Der Rechtsanspruch auf Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen in den Hilfen zur Er-
ziehung ist damit durch die UN-Kinderrechts-
konvention auf internationaler Ebene, durch 
das SGB VIII auf Bundesebene und zusätzlich 
auch durch die Ausführungsgesetze zum KJHG 
(AG-KJHG/AG-SGB VIII) auf Landesebene so-
wie durch Satzungen auf kommunaler Ebene 
gesetzlich geregelt. Dadurch wird deutlich, 
dass Beteiligung junger Menschen in Heimen 
und sonstigen betreuten Wohnformen keine 
freiwillige Leistung ist, die vom Guten Willen 
der jeweiligen Fachkraft abhängt, sondern eine 
klar formulierte gesetzliche Vorgabe, zu deren 
alltäglicher lebendiger Umsetzung Träger, Ein-
richtungen und Fachkräfte verpflichtet sind.

Diese Verpflichtung schlägt sich auch auf die 
Bewertung der Qualitätsentwicklung einer Ein-
richtung nieder, die sich laut §79a SGB VIII u.a. 
an der Weiterentwicklung, Anwendung und 
regelmäßigen Überprüfung von „Qualitäts-
merkmalen für die Sicherung der Rechte von 
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Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und 
ihrem Schutz vor Gewalt“ misst. 

Betrachten wir nun SGB VIII § 5  „Wunsch und 
Wahlrecht“ etwas genauer:

(1) Die Leistungsberechtigten haben das Recht, 
zwischen Einrichtungen und Diensten verschie-
dener Träger zu wählen und Wünsche hinsicht-
lich der Gestaltung der Hilfe zu äußern. Sie sind 
auf dieses Recht hinzuweisen.

(2) Der Wahl und den Wünschen soll entspro-
chen werden, sofern dies nicht mit unverhält-
nismäßigen Mehrkosten verbunden ist. […]

Hier wird deutlich, dass das KJHG nicht nur 
einen sozialrechtlichen, sondern einen so-
zialpädagogischen Grundsatz beinhaltet. 
„Bürgerinnen und Bürger sind nicht Objekte 
staatlichen Handelns, sondern Jugendhilfe ist 
Unterstützertätigkeit. Deswegen ist § 5 SGB 
VIII nicht nur dort relevant, wo ausdrücklich 
Wünsche geäußert werden, Leistungsberech-
tigte eine Wahl vornehmen, sondern die Per-
spektive der Betroffenen und Beteiligten ist 
für die gesamte Gestaltung von Leistungen, 
Angeboten, Diensten und Einrichtungen von 
vornherein zu beachten“. Dass  Träger bei der 
Umsetzung dieser Vorgabe in die Praxis immer 
wieder stolpern liegt einerseits an der Tatsa-
che, dass hierfür mehrere passende Angebote 
zur Verfügung stehen müssen und andererseits 
daran, dass Kinder und Jugendliche zunächst 
durch Fachkräfte befähigt werden müssen, ihr 
Wunsch- und Wahlrecht aktiv wahrzunehmen. 
(Vgl. Münder/Trenczek 2011: 34f)

Die vorliegenden Empfehlungen wollen Ein-
richtungen und Fachkräfte ermuntern, sich 
immer wieder aufs Neue die gesetzliche Ver-
pflichtung zur Beteiligung der Leistungsbe-
rechtigten bewusst zu machen und diese trotz 
verschiedener Hürden und Hemmnisse im All-
tag konsequent umzusetzen. 

Auch die Neuregelungen durch das Bundes-
kinderschutzgesetz (BKiSchG) unterstützen 
Fachkräfte und Einrichtungsträger bei dieser 
Umsetzung und sichern ihnen in § 8b SGB VIII 
den rechtlichen Anspruch „auf Beratung bei 
der Entwicklung und Anwendung fachlicher 
Handlungsleitlinien [ ] zu Verfahren der Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen an struktu-
rellen Entscheidungen in der Einrichtung sowie 
zu Beschwerdeverfahren in persönlichen Ange-
legenheiten“ zu. 
Durch diesen Rechtsanspruch auf Beratung 
werden Einrichtungen mit der Frage, wie ge-
setzliche Beteiligungsvorgaben praktisch um-
gesetzt werden können, künftig nicht mehr 
allein gelassen, sondern können fachliche Un-
terstützung durch den überörtlichen Träger 
anfordern. 
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2.3. strukturelle Voraussetzungen gelingender Beteiligung – 
 oder: die notwendigkeit einer „kultur der partizipation“

„Strukturell sehen sich Kinder und Jugendli-
che einer Institution gegenüber, die von vorn-
herein mächtiger als sie selbst ist. Eine ganze 
Reihe von Regeln, die die Adressaten anzuer-
kennen haben, werden mit den Besonderhei-
ten des institutionellen Settings begründet. 
Insofern brauchen die Adressaten auch ein 
entsprechendes Gegengewicht. Sonst ist die 
Gefahr groß, dass Konflikte individualisiert 
werden und die Kinder und Jugendlichen sich 
nicht trauen, ihre Bedürfnisse in konstruktiver 
Weise zum Ausdruck zu bringen. Institutiona-
lisierte Beteiligungsmöglichkeiten erlauben es 
den Adressaten, Anliegen auch außerhalb der 
unmittelbaren Beziehungsebene zwischen 
einzelnen Adressaten und Fachkräften zu the-
matisieren. Erst, wenn es normal ist, dass man 
sich für sein Anliegen Verbündete holt, dann 
besteht die Möglichkeit, dass alle gemeinsam 
lernen. Bislang haben zu wenige Einrichtungen 
diese Bedeutung erkannt, denn nur die Hälfte 
der Einrichtungen sagt, dass es Mitwirkungs-
gremien gibt.“ (Pluto 2011: 50)

Konkret bedeutet dies, dass einzelne engagier-
te Mitarbeitende nicht ausreichen, um dieses 
Machtgefälle auszugleichen und Beteiligung 
erfolgreich im pädagogischen Alltag einer 
Einrichtung zu verankern. Die besten Absich-
ten einer Fachkraft werden erfolglos bleiben, 
wenn nicht auch die strukturellen Vorausset-
zungen für gelingende Partizipation in der Ein-
richtung gegeben sind. Um diese zu schaffen, 
ist es sinnvoll, sich zunächst einmal die Struk-
turen der eigenen Einrichtung genauer anzu-
schauen und sich folgende Fragen zu stellen: 

• Welche Hierarchien gibt es?

• Auf welchen Ebenen finden  Entschei-

dungsprozesse statt?

• Wer regelt die Entscheidungsprozesse?

• Sind sie veränderbar?

• Sind sie für alle transparent und nachvoll-
ziehbar?

• Wie stellt sich unsere Organisationsstruk-
tur in Hinblick auf Personalführung, Perso-
nalentwicklung und Personalqualifizierung 
dar?

Zahlreiche Studien (z.B. Babic/Legenmayer 
2004, Hartig/Wolff 2008) haben in den letzten 
Jahren gezeigt, dass gelingende Beteiligung 
langfristig davon abhängt, ob es einer Einrich-
tung gelingt eine Kultur der Partizipation zu 
etablieren. Dies setzt voraus, dass alle Hierar-
chieebenen von der Leitung über die Mitarbei-
tenden bis zu den Kindern und Jugendlichen in 
den Entwicklungsprozess mit einbezogen sind.

Die Rolle der Leitung

Der Leitung einer Einrichtung kommt bei der 
Entwicklung einer Kultur der Partizipation eine  
entscheidende Rolle zu. Sie muss nicht nur mu-
tig, innovativ und von Sinn und Nutzen der Be-
teiligung überzeugt sein, sondern diese Ein-
stellung auch in das Team hineintragen. Dazu 
gehört auch, die notwendigen Ressourcen 
(Arbeitszeit, Geld, Fortbildungsmöglichkei-
ten etc.) zur Verfügung stellen. Wolff definiert 
Beteiligung in diesem Sinne als „umfassendes 
Organisationskonzept, das auf Mitbestimmung 
und Mitsprache aller Personen in einer Insti-
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tution fußt.“ (Wolff 2010: 10). Sie betont, dass 
dies umfangreiche Umsteuerungsprozesse mit 
sich bringt und ein langfristiger Prozess ist, der 
„nicht von heute auf morgen zu haben“ ist 
(ebd.). Eine Kultur der Partizipation mitzutra-
gen und mitzuprägen impliziert für die Leitung, 
nicht nur zugänglich und erreichbar zu sein, 
sondern insbesondere auch eine fehlerfreund-
liche Kultur in der Einrichtung zu leben. Feh-
ler passieren überall, wo Menschen arbeiten, 
insofern darf Fehlermanagement keine Aus-
nahme sein, sondern muss zur Regel werden. 
Erz weist darauf hin, dass insbesondere im 
Blick auf Beschwerdeverfahren nur eine feh-
lerfreundliche Kultur in der Einrichtung dazu 
führen kann, „dass Mitarbeitende möglichen 
Beschwerden gelassen entgegen sehen und 
die KlientInnen bei der Formulierung dersel-
ben unterstützen.“ (Erz 2008: 211). 

Die Fachkräfte als Dreh- und Angel-
punkt

Dreh- und Angelpunkt bei der Entwicklung 
einer Partizipationskultur sind die Mitarbei-
tenden der Einrichtung. Denn sie sind es, die 
die Kinder und Jugendlichen motivieren und 
aktiv dabei unterstützen, dass diese sich be-
teiligen (können). Nach Pluto ist insbesondere 
das Informieren der Kinder und Jugendlichen 
ein großer Teil der aktiven Unterstützung: „Es 
besteht die Aufgabe, Wege zu finden, immer 
wieder über die Beteiligungsmöglichkeiten zu 
informieren. Häufig ist festzustellen, dass Kin-
der und Jugendliche einfach kein Wissen dar-
über haben, wie es gehen könnte und was ihre 
Rechte sind. Die Herausforderung besteht dar-
in, sich immer wieder hineinversetzen zu kön-
nen, dass den Adressaten Informationen feh-
len.“ (Pluto 2011: 52) Sie betont dabei, dass es 
gerade auch für belastete Jugendliche wichtig 
ist, Beteiligungserfahrungen zu machen, „um 
in Krisenzeiten Handlungsmöglichkeiten zu 
haben.“ (Ebd.) Um sich ein differenziertes Ver-
ständnis von Partizipation aneignen zu können 

und diese Rolle als „Wegbereiter, Unterstützer 
und Motivatoren“ (ebd.) wahrnehmen zu kön-
nen, ist es erforderlich, dass sich die Fachkräfte 
regelmäßig fortbilden und weiterqualifizieren, 
sowie neue Mitarbeitende zu diesem Thema 
geschult werden. 

Als ein weiterer wesentlicher Wirkfaktor wer-
den von Babic  (2010) und Albus (2011) die Be-
teiligungsmöglichkeiten der Fachkräfte selbst 
angeführt. Es reicht nicht aus, „wenn Mitarbei-
terInnen feinfühlig genug sind, um zu erken-
nen, wenn die ihnen anvertrauten Menschen 
keine adäquaten Möglichkeiten haben, ihre 
Bedürfnisse einzubringen. Die Fachkräfte be-
nötigen auch die Befugnisse, diese Missstände 
zu verändern.“ (Albus 2011: 46). Ein Faktor, der 
die Mitarbeitendenpartizipation positiv be-
einflusst, ist die Organisationsverbundenheit. 
Können sie bei Arbeitsabläufen, Finanzen, 
Personalentscheidungen, Organisationszielen 
usw. mitentscheiden, verstärkt sich ihre posi-
tive Einstellung zur Einrichtung. Ebenso positi-
ven Einfluss haben die Faktoren Arbeitsauto-
nomie sowie die Qualität des Teamklimas (vgl. 
ebd.): „Wenn MitarbeiterInnen ihre Arbeit 
zeitlich möglichst selbständig einteilen kön-
nen, wenn im Team ein intensiver Austausch 
über Ziele der Arbeit stattfindet, wenn es ei-
nen gut funktionierenden Informationsfluss 
gibt und eine Atmosphäre der Akzeptanz und 
des Respekts vorherrscht sowie Zeit für die ge-
meinsame Entwicklung neuer Ideen gegeben 
ist, dann kann von einer positiven Mitarbeite-
rInnenpartizipation gesprochen werden, die 
auch den jungen Menschen in den Hilfen zu 
Gute kommt.“ (Ebd.)

Wie bereits oben erwähnt, bringt die Entwick-
lung einer Kultur der Partizipation in der Ein-
richtung umfassende Umsteuerungsprozesse 
mit sich. Vor diesem Hintergrund empfiehlt 
es sich, eine Fachkraft als KoordinatorIn des 
Prozesses einzusetzen, die das Thema über 
den gesamten Entwicklungsprozess und dar-
über hinaus in den verschiedenen Hierarchie-
ebenen der Einrichtung präsent hält und dafür 
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sorgt, dass das Thema nicht hinter die anderen 
Aufgaben, Probleme und Themen hinunter-
fällt. Wichtig ist hierbei, dass dem/der Koor-
dinatorIn die notwendigen Ressourcen (zeit-
licher sowie finanzieller Natur) zur Verfügung 
gestellt werden, um diese Aufgabe erfolgreich 
zu erfüllen. 

Die AdressatInnen: Kinder und Jugend-
liche in der Einrichtung

Wie bereits erwähnt müssen in den Entwick-
lungsprozess alle Akteure der Institution invol-
viert sein, also auch die Kinder und Jugendli-
chen, die in der Einrichtung leben. Babic warnt 
davor, Kinder und Jugendliche in eine passive 
Konsumhaltung zu drängen, indem man ihnen 
nur die Möglichkeit zugesteht „(unverbindlich) 
Wünsche zu äußern bzw. unter vorgegebenen 
Alternativen auszuwählen, ohne im Vorfeld 
oder an der Umsetzung in irgendeiner Form 
mitwirken zu können“. (Babic 2006:13) Um 
jedoch aktiv an Partizipationsprozessen teil-
nehmen zu können ist es für die AdressatIn-
nen wichtig, sich entsprechende Fähigkeiten 
anzueignen. Qualifizierung zum Thema Par-
tizipation ist daher nicht nur für Leitung und 
Fachkräfte eine Notwendigkeit, sondern auch 
für die Kinder und Jugendlichen selbst. 

Trotz aller Aspekte, die es bei der Umsetzung 
von Partizipation in einer stationären Einrich-
tung zu beachten gilt, empfehlen Experten, 
nicht alles bis ins kleinste Detail zu planen, 
sondern einfach mal anzufangen. Bei Pluto 
lautet deshalb das Motto Probieren statt stu-
dieren: „Das ‚Probieren‘ verweist auf den Mut, 
sich gemeinsam auf die Suche zu machen und 
sich gegenseitig als Lernende zu erleben. Dies 
ist auch für Kinder und Jugendliche eine wich-
tige Erfahrung. Die Herausforderung zusätzlich 
zum Anfangen besteht für alle vor allem darin, 
auch dabei zu bleiben und sich nicht entmuti-
gen zu lassen.“ (Pluto 2011: 51)
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2.4. pädagogiscHe grundVoraussetzungen und indikatoren   
 gelingender Beteiligung

Folgt man den Ergebnissen des Bundesmo-
dellprogramms Wirkungsorientierte Jugendhil-
fe, so müssen bei der  Bewertung von Erzie-
hungshilfe  die Befähigungs- und Verwirkli-
chungschancen von Kindern und Jugendlichen 
maßgebend sein (vgl. Albus 2011: 43).  Diese 
hängen entscheidend davon ab, ob zum einen 
materielle, infrastrukturelle, soziale und ande-
re Ressourcen zur Verfügung gestellt werden 
und zum anderen ob Kinder und Jugendliche 
die notwendige Befähigung (Capabilities) be-
sitzen, die genannten Ressourcen für sich zu 
nutzen, um letztendlich Selbstbestimmung 
und Selbständigkeit zu erlangen (vgl. ebd.).

Insbesondere das Gefühl sich einbringen und 
seine Meinung gegenüber Fachkräften ver-
treten zu können, über Möglichkeiten und 
Chancen zur Teilhabe ausreichend informiert 
und ernsthaft beteiligt zu sein erhöht sowohl 
auf der Ebene des formellen Hilfeplanverfah-
rens als auch im non-formellen sozialpädago-
gischen Alltag die Wirksamkeit von Kinder- und 
Jugendhilfemaßnahmen (vgl. Ebd.: 44).

Über die Analyse und Auswertung von Hilfe-
plangesprächen konnte die Bielefelder For-
schungsgruppe mehrere beteiligungsfördern-
de Aspekte identifizieren. Darunter das „Ver-
balisieren nicht-sprachlicher Äußerungen von 
jungen Menschen, die direkte Adressierung 
der jungen Menschen, spezifische Formen 
des Berichtens, das Übersetzen fachlicher Ter-
mini und die Wahl des örtlichen und sozialen 
Rahmens durch die AdressatInnen selbst“ 
(ebd.: 45). 

Der entscheidende Faktor war jedoch die Be-
ziehung zwischen Fachkräften und Heran-
wachsenden in einer Einrichtung. Insbesonde-

re wenn Kinder und Jugendliche das Gefühl ha-
ben, dass ihnen Zeit und Vertrauen seitens der 
BetreuerInnen entgegengebracht wird, wer-
den Beteiligungsmöglichkeiten positiver ein-
geschätzt und öfter genutzt. (Vgl. Ebd.)1 Damit 
kommt denjenigen Fachkräften und Leitungen, 
eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung der 
Partizipationskultur in einer Einrichtung zu,
 
• „die von der Richtigkeit und Wichtigkeit der 

Kinder- und Jugendlichenpartizipation in ih-
rem Arbeitsbereich überzeugt sind,

• die selbst über genügend Entscheidungs-
spielräume verfügen und (daher) bereit 
sind, Kinder und Jugendliche daran teilha-
ben zu lassen,

• denen es idealer Weise bereits im Vorfeld 
gelungen ist, vertrauensvolle Beziehungen 
zu Kindern und Jugendlichen aufzubauen,

• die über ein differenziertes Partizipations-
verständnis verfügen und es Kindern und 
Jugendlichen ermöglichen, sich in vielfäl-
tiger Weise in Beteiligungsprozesse und in 
die Umsetzung der dort getroffenen Ent-
scheidungen einzubringen und

• die Partizipationsprozesse aktiv unterstüt-
zen und deren Einführung (z.B. durch Fort-
bildungen für alle daran beteiligten Perso-
nengruppen) umsichtig vorbereiten.“ (Ba-
bic 2012: 23)

Vor diesem Hintergrund plädiert Pluto dafür, 
sich in der täglichen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen nicht „in ein spezifisches Rol-
lenverständnis von Expertenschaft“ drängen 

1 Siehe auch: Babic / Legenmeyer (2004)
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zu lassen, „das nicht darauf ausgerichtet ist, 
sich Zeit für Aushandlungen und Beteiligung 
zu nehmen“ (Pluto 2011: 48). Fachkräfte sollen 
sich vielmehr darauf konzentrieren, Kindern 
und Jugendlichen wertvolle „Partizipationsge-
legenheiten“ zu eröffnen, sie bei der Umset-
zung zu unterstützen sowie der Entwicklung 
von „Beteiligungswünschen zu fördern“, ohne 
sie gleichzeitig zu überfordern. Vor allem müs-
sen Heranwachsende das Gefühl haben, dass 
ihnen Betreuerinnen und Betreuer etwas zu-
trauen und zugestehen. (Vgl. Ebd.: 49f.)

Ausgehend von dieser Aufgabenbeschreibung 
entwickelt die Autorin sowohl auf der Ebene 
der Fachkräfte als auch der Einrichtung 

• „Probieren statt studieren“: Bevor große 
strukturelle Maßnahmen und Konzepte zur 
Beteiligung verfasst werden, ist es wichtig 
überhaupt anzufangen. Die Praxis liefert 
dann ausreichend Erkenntnisse zur Ver-
besserung der Beteiligungsmöglichkeiten 
oder der institutionellen Absicherung. Um 
überhaupt erst anfangen zu können, müs-
sen Fachkräfte über ausreichend Mut und 
Bereitschaft verfügen, sich als Lernende zu 
begreifen.  (Vgl. ebd.) 

• Institutionelle Absicherung der Beteili-
gung2 (Vgl. ebd.) 

• „Vertrauen in die Kompetenz von Kindern 
und Jugendlichen“: AdressatInnen soll 
nicht nur in Fragen des Alltags wie Freizeit 
oder Essensauswahl die Fähigkeit zur Ent-
scheidung zugesprochen werden, sondern 
ebenso bei komplexeren und verantwor-
tungsvolleren Aspekten wie bspw. Mitar-
beiterInnenauswahl. Die Bereitschaft Par-

2 Näheres hierzu siehe Kapitel „2.3. Strukturelle 
Voraussetzungen“.

tizipationsgelegenheiten zu nutzen, hängt 
stark davon ab, welchen Sinn Kinder und 
Jugendliche für sich darin erkennen kön-
nen. Nur wenn sie das Gefühl haben, dass 
ihr Beitrag direkten Einfluss auf Strukturen 
und Entscheidungen in einer Einrichtung 
hat, werden sie motiviert sein sich ein-
zubringen. (Vgl. ebd.: 51f.) Zudem zeigen 
Untersuchungen, dass Heranwachsende 
(„Alltagsexperten“) oft bessere Ideen und 
Lösungsvorschläge für die Praxis haben als 
die Fachkräfte („Formalexperten“) selbst. 
Allein das ist Grund genug für mehr Betei-
ligung in der Kinder- und Jugendhilfe. (Vgl. 
Wolff 2010: 12)

• Aktive Förderung und Unterstützung der 
Beteiligung: Fachkräfte müssen in der Lage 
sein, Kinder und Jugendliche bei der Um-
setzung von Partizipationsgelegenheiten 
aktiv zu motivieren, zu fördern und zu un-
terstützen. Dazu gehört auch Strukturen 
und Sachverhalte in einer Einrichtung regel-
mäßig auf ihre „Beteiligungsfreundlichkeit“ 
hin zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. 
(Vgl. Pluto 2011: 52)

• Eine Kultur der Partizipation etablieren: 
Beteiligung muss im Alltag einer Einrich-
tung spürbar und erkennbar sein. In der 
Kommunikation, bei der Planung von Frei-
zeitaktivitäten, der Zusammenstellung des 
Essensplans, der Auswahl von Einrichtungs-
gegenständen, bei Terminvereinbarungen, 
der Erstellung gemeinsamer Regeln, uvm. 
Nur eine Veranstaltung oder ein Projekt, bei 
denen Heranwachsende beteiligt werden 
reicht nicht. Partizipation muss sich wie ein 
roter Faden durch die gesamte Organisati-
onsstruktur einer Einrichtung durchziehen 
und auf allen Ebenen verankert sein. Erst 
dann wird aus Beteiligung eine echte Kultur 
der Partizipation. (Vgl. Ebd.) „Diese Kultur 
bezieht sich auf die Kinder und Jugendli-
chen, aber auch auf die Erzieherin, den Psy-
chologen, die Abteilungsleiterin, den Haus-
meister und die Sekretärin.“ (Wolff 2010: 

„Anhaltspunkte für gelingende 
Partizipationsprozesse“ (Ebd.: 51):
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10)

Um das zu erreichen, können grundsätzlich 
verschiedene Schritte benannt werden. 
Auf der Ebene der Fachkraft geht es darum, 
den eigenen biografischen Zugang nutzbar 
zu machen, indem positive Erfahrungen und 
Erlebnisse im Zusammenhang mit Beteiligung 
reflektiert werden. Dadurch kann sich auf der 
individuellen Ebene ein professionelles Ver-
ständnis der eigenen Rolle bzw. des Handelns 
gegenüber Kindern und Jugendlichen einstel-
len. Letztendlich hängt es von den eigenen 
Werten der BetreuerInnen ab, welche Betei-
ligungsmöglichkeiten und -rechte AdressatIn-
nen gegenüber im Alltag eingeräumt werden. 
(Vgl. Ebd.: 9f.) 

Ein zweiter Schritt auf der Ebene des Teams ist 
die gemeinsame Reflexion über eine pädago-
gische Grundhaltung, welche Beteiligung in 
den Mittelpunkt rückt und den Austausch von 
Ideen und Möglichkeiten  unter Einbeziehung 
von Kindern und Jugendlichen fördert. Die 
Ergebnisse eines solchen Aushandlungs- und 
Reflexionsprozesses sind in ein Handlungskon-
zept, ein Leitbild oder einer Toolbox zu Beteili-
gungsformen und -verfahren zu verankern. 

Genau das wurde 2006 in einem Entwicklungs-
projekt der FH Landshut, gemeinsam mit an-
deren Organisationen und Trägern mit Erfolg 
umgesetzt. Folgende 

die von Fachkräften und AdressatInnen ge-
meinsam in Workshops entwickelt wurden, 
sollen verkürzt vorgestellt werden:

• „Formale Beteiligungsformen sind insti-
tutionalisierte, konzeptionell festgeschrie-
bene,  verregelte und dauerhaft imple-
mentierte Möglichkeiten der Beteiligung. 

Darunter sind individuelle Beteiligungsfor-
men und -verfahren, die das Kind oder den 
Jugendlichen subjektiv betreffen, und For-
men für einen gruppenübergreifenden und 
strukturierten Meinungsbildungsprozess zu 
verstehen. Letztere in Form von repräsen-
tativen Foren oder Gremien, in denen sich 
gewählte (Jugend-) Sprecher und gewähl-
te Pädagogen (Vertrauenserzieher, Heim-
beiräte, BeteiligungskoordinatorInnen...) 
in regelmäßigen Abständen treffen und in 
denen Jugendliche ihre Belange und An-
liegen in die Gestaltung des gemeinsamen 
Lebensraumes aktiv einfließen lassen kön-
nen.“ (Hartig/Wolff 2006: 39) „Damit eine 
Beteiligung in institutionalisierter, verregel-
ter Form funktioniert, erwarten Jugendli-
che, dass ...

 ° ... sie in alters- und entwicklungsgerech-
ter Form umfangreich über ihre Rechte 
und Möglichkeiten informiert sind.

 ° ... die Beteiligungsangebote ernst ge-
meint sind und regelmäßig stattfinden.

 ° ... es feste verbindliche Regeln gibt.“ 
(Ebd.: 45)

• „Umsetzung und Erleben im Alltag: All-
tagsbezogene Formen der Beteiligung be-
treffen die Aspekte, die die Regeln der ei-
genen Lebensgestaltung, der Privat- und 
Intimsphäre berühren, wie die Gestaltung 
des Zimmers, die eigene Bekleidung, Frisur, 
Arztwahl, Ausgangsregelungen, externe 
Besucher usw. Ebenso die Aspekte, die das 
alltägliche Zusammenleben der Gruppe be-
treffen, wie z.B. Besuchsregelung, Zimmer-
verteilung, Essenszeiten, Haltung von Haus-
tieren, die Aufnahme neuer Jugendlicher in 
die Gruppe, Wahl des Gruppensprechers, 
Vertrauens- und Bezugserziehers, Freizeit-
gestaltung etc. Des Weiteren die Aspekte, 
die die Angelegenheiten der gesamten Ein-
richtung berühren wie Einbeziehung bei der 
Planung von baulichen Veränderungen der 

„Indikatoren gelingender Beteiligungs-
praxis“
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Einrichtung, Gestaltung der Außenanlagen 
(Sportplatz) oder Regelung bei Freizeitanla-
gen (Sportplatz, Schwimmbad, Discoraum), 
Planung und Mitorganisation von Veran-
staltungen (Feste und Feiern), Arbeitsgrup-
pen oder Einzelprojekte mit Kindern und 
Jugendlichen, Hausordnung, Umgang mit 
dem Postgeheimnis usw.“ (Ebd.) „Damit Be-
teiligung im Alltag für sie erlebbar ist, wün-
schen sich Jugendliche, dass

 ° ... sie eine Privatsphäre zugesichert be-
kommen.

 ° ... sie Dinge, die sie selbst betreffen, mit-
entscheiden können.

 ° ... sie individuelle Gestaltungsmöglich-
keiten und -räume in und außerhalb der 
Einrichtung haben.

 ° ... es empathische, verlässliche und ver-
trauensvolle soziale Beziehungen gibt.“ 
(Ebd.: 48)

• „Beteiligungsklima und Empowerment: 
Beteiligung ist voraussetzungs- und folgen-
reich. Einerseits bedeutet sie die Abgabe 
von Kontrolle, Einfluss und Macht. Anderer-
seits setzt sie das Vertrauen in die Fähigkei-
ten anderer und die Rückgabe der Verant-
wortung für deren eigene Belange voraus. 
Beteiligung kann nicht von einem Moment 
auf den anderen verordnet werden. Die 
praktische Umsetzung benötigt Strategi-
en und Maßnahmen zur Motivation und 
zur Unterstützung, eigene Entscheidungen 
zu treffen und Gestaltungsspielräume und 
Ressourcen wahrzunehmen und zu nützen. 
Sie verlangt nach Empowerment, also die 
Ermächtigung und Befähigung selbstbe-
stimmt und selbstverantwortlich zu han-
deln.“ (Ebd.: 49) „Damit sich Jugendliche 
beteiligen können und wollen, setzen sie 
voraus, dass ...

 ° ... sie sich in der Einrichtung wohl fühlen 

– positives soziales Klima.

 ° ... sie in die Gruppe integriert sind.

 ° ... sie informiert und motiviert werden 
sich zu beteiligen.“ (Ebd.: 53f.)

• „Pädagogische Grundhaltung: [...] Kinder 
und Jugendliche wünschen sich authen-
tische ErzieherInnen. Sie wünschen sich 
neben erzieherischen Fachkompetenzen 
von Fachkräften v.a. Beziehung zu ihren 
BetreuerInnen. „Daheimsein“, sich daheim 
fühlen, impliziert neben körperlichem ja 
auch soziales und emotionales Wohlbe-
finden. Mit anderen Worten: Ein Heim ha-
ben, nicht nur in einem leben. Um diesen 
Bedürfnissen entsprechen zu können, müs-
sen insbesondere pädagogische Fachkräfte, 
aber auch alle anderen Berufsgruppen, die 
in einem Heim beschäftigt sind, die perso-
nalen Voraussetzungen für eine Tätigkeit in 
der stationären Jugendhilfe mitbringen. Die 
Eignung einer Person können nicht zuletzt 
die NutzerInnen selbst am besten beurtei-
len. [...] Damit sich Jugendliche beteiligen 
können und wollen, wünschen sie sich Päd-
agogen, die

 ° ... ehrlich und authentisch sind.

 ° ... ihnen zuhören.

 ° ... ihnen freundlich begegnen.

 ° ... sich für sie interessieren und einset-
zen.

 ° ... sie ermutigen und motivieren und de-
nen sie vertrauen können und die ihnen 
vertrauen.“ (Ebd.: 62)

• „Selbstdefinition der Jugendlichen: Die 
Vielzahl der Aussagen über die Notwen-
digkeit, die Möglichkeiten und Formen von 
Beteiligung und deren Qualität sind vorwie-
gend der Definition externer ExpertInnen 
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vorbehalten [...]. Dies macht deutlich, wie 
entwicklungsbedürftig der Aspekt Nutze-
rInnenperspektive in der Partizipationsde-
batte ist. Auch im Sinne von Empowerment 
sollte hier die Definitionsmacht bei den Kin-
dern und Jugendlichen liegen.“ (Ebd.: S. 63) 
Aus der Perspektive der Jugendlichen wur-
den in absteigender Reihenfolge folgende 
Qualitätsstandards einer gelingenden Be-
teiligungspraxis in Bezug auf die Professio-
nellen und die Einrichtung genannt: sich 
wohl fühlen und ein gutes Verhältnis ha-
ben – Gespräche – Meinungsfreiheit – Pri-
vatsphäre – Vertrauen und angehört wer-
den – Ehrlichkeit, freundliches Umfeld und 
Freunde – nette, sympathische Betreuer 
und Aufgeschlossenheit – Interesse – Re-
geln – Gremien – Essen – Religionsfreiheit 
(Vgl. ebd.: 67) „Beteiligung aus Sicht der Ju-
gendlichen funktioniert nur, wenn ...

 ° ... sie sich in der Einrichtung wohl fühlen.

 ° ... sie positive soziale Beziehungen ha-
ben.

 ° ... ihnen zugehört wird und nach ihrer 
Meinung gefragt wird.

 ° ... sie integriert, also „beteiligt“ sind.

 ° ... sie mitentscheiden und mitbestim-
men dürfen, insbesondere in ihren eige-
nen Belangen.“ (Ebd.: 70)

Aus den vorgestellten Indikatoren entwickel-
ten die TeilnehmerInnen der Workshops 

 

„1. Professionelle überlassen die Definition 
von Beteiligung Kindern und Jugendlichen 
und erkennen sie als AdressatInnen bzw. Nut-
zerInnen und ExpertInnen in der Beurteilung 

„Empfehlungen für Professionelle in 
der Heimerziehung“:

von Hilfeleistungen an.

2. Professionelle verfügen über eine beteili-
gungsfördernde Grundhaltung.

3. Professionelle verfügen über ein beteili-
gungsförderndes pädagogisches Handlungs-
prinzip.

4. Professionelle befähigen und ermächtigen 
Kinder und Jugendliche im Sinne des ‚Empo-
werments‘ zur Beteiligung.

5. Professionelle informieren Kinder und Ju-
gendliche über alle sie betreffenden Angele-
genheiten und Rechte.“ (Ebd.: 75)
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3. Handlungskonzept

3.1. erfaHrungen und erkenntnisse aus der praktiscHen 
umsetzung des  konzepts

Die Evaluation der Umsetzung war für unser 
Projekt aus zwei Gründen wichtig: Zum einen 
um wertvolle Hinweise und Erkenntnisse für 
die abschließende Überarbeitung des Hand-
lungskonzepts zu erhalten. Zum anderen, um 
die Wirksamkeit der einzelnen Kapitel bzw. 
Handlungsempfehlungen praktisch zu über-
prüfen und den Modelleinrichtungen eine 
Rückmeldung darüber geben zu können. 

Um das zu erreichen, wurden den Jugendli-
chen und Fachkräften inhaltlich identische, 
sprachlich der jeweiligen Zielgruppe angepas-
ste Fragen gestellt, die an den Kapiteln und In-
halten des Konzeptes orientiert waren. Diese 
wurden gemeinsam mit unseren jugendlichen 
MultiplikatorInnen entwickelt und von ihnen 
nach umfassender Schulung bei beiden Befra-
gungen (Bestandsaufnahme und Evaluation), 
eingesetzt. 

Auf diesem Weg konnten wir feststellen, wel-
che konkreten Fortschritte bei der Beteiligung 
von AdressatInnen seit der Bestandsaufnah-
me in den Einrichtungen erzielt und welche 
Themen wie und wo umgesetzt wurden. Dazu 
mussten die Antwortmöglichkeiten sowohl bei 
den Fachkräften als auch den Jugendlichen 
standardisiert werden. Abhängig von der Fra-
gestellung konnten die Befragten zwischen fol-
genden Antwortmöglichkeiten wählen: 

• ja/nein

• immer/meistens/manchmal/selten/nie

• Jugendliche / Betreuer / beide gemeinsam

Der Fragebogen der Jugendlichen wurde in 
die meisten Herkunftssprachen übersetzt 
(Arabisch, Dari, Englisch, Französisch, Soma-
li, Russisch, Vietnamesisch) und die Antwort-
möglichkeiten zusätzlich mit „Smileys“ bildlich 
gemacht. Während die Fachkräfte den Frage-
bogen eigenständig ausfüllen und innerhalb 
von 14 Tagen zurücksenden mussten, wurden 
die Jugendlichen in jeder Einrichtungen zu ei-
nem gemeinsamen Termin mit unseren Mul-
tiplikatorInnen versammelt. Die Multiplikato-
rInnen erläuterten ihnen Sinn und Zweck des 
Projektes, der beiden Befragungen, sowie das 
Prinzip der Anonymität. Zudem gab es dadurch 
die Möglichkeit offene Fragen bzw. Unklarhei-
ten in Hinblick auf den Fragebogen zu klären. 
Es wurde darauf geachtet, dass die Adressa-
tInnen bei den Befragungen unter sich waren, 
BetreuerInnen waren nicht zugelassen. 

Aus der Gesamtfülle des Datenmaterials (143 
Fragebögen von Jugendlichen und 93 von 
Fachkräften, sowie fünf leitfadengestützte In-
terviews mit den Partizipationsbauftragten der 
Einrichtungen) konnten wir wichtige Hinweise 
ziehen, um das Handlungskonzept an die re-
alen Bedingungen und Gegebenheiten in der 
Praxis anzupassen. Bevor Sie nun in die einzel-
nen Kapitel eintauchen, wollen wir Ihnen noch 
allgemeine Erfahrungen und Erkenntnisse aus 
der Umsetzung des Handlungskonzepts vor-
stellen, die wir aus den offenen Fragen an die 
Fachkräfte, sowie den Interviews mit den Par-
tizipationsbeauftragten entnehmen konnten. 
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Auf die Frage, nach positiven Erfahrungen in der Umsetzung des Konzepts wurde 
genannt: 

• stärkere Beteiligung der Jugendlichen an Prozessen und Entscheidungen innerhalb der Ein-
richtung

• Stärkung des Selbstbewusstseins, der Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung der Ju-
gendlichen 

• Verbesserung des „Klimas“, der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen 
und Fachkräften 

• Abbau von Unzufriedenheit und Aufbau eines offeneren Umgangs mit Problemen und Schwie-
rigkeiten auf Seiten der Jugendlichen 

• stärkere Verbindlichkeit zwischen Jugendlichen und Fachkräften 

• besseres Verständnis für die Situation, Wünsche und Anliegen der Jugendlichen seitens der 
Fachkräfte

• stärkere Entlastung der Fachkräfte in der täglichen Arbeit, indem Ideen und Lösungsvorschlä-
ge seitens der Jugendlichen stärker eingebracht werden

• erstmalige bewusste Auseinandersetzung der Jugendlichen mit und größere Sensibilisierung 
der Fachkräfte für das Thema Partizipation 

• Partizipationsgelegenheiten und -chancen werden öfters erkannt 

• Verbesserung der Kritikfähigkeit von Fachkräften 

Auf die Frage nach negativen Erfahrungen bzw. Schwierigkeiten bei der Umsetzung des 
Konzepts wurde genannt: 

• fehlende Motivation der Jugendlichen sich zu beteiligen/mitzuwirken (bei Gruppenaktivitä-
ten und -abenden, etc.)

• fehlendes Verständnis bzw. Wissen auf Seiten der Jugendlichen, was Partizipation bedeutet 

• andere Prioritäten bzw. Interessen im Einrichtungsalltag bei den Jugendlichen 

• fehlende finanzielle, personelle und zeitliche Ressourcen bei den Fachkräften

• fehlende Motivation bei einzelnen Fachkräften bzw. der Leitung

• hohe Fluktuation in der Einrichtung und daraus resultierend die Schwierigkeit, immer wieder 
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neue Gruppensprecher zu gewinnen.

• andere Prioritäten in der täglichen Arbeit bei den Fachkräften, sowie der „immerstressige“ 
Arbeitsalltag

• keine oder keine zeitnahe Umsetzung gemeinsamer Entscheidungen und Beschlüsse aus 
Gruppenabenden durch die Fachkräfte

• Missverständnisse und Überforderung auf Seiten der GruppensprecherInnen

• Gruppenbeschlüsse gehen zu Lasten der Wünsche Einzelner bzw. von Minderheiten in einer 
Einrichtung

• sichtbare Erfolge partizipativen Handelns stellen sich erst kontinuierlich ein, was anfänglich zu 
Frustration und Verweigerung führen kann

• zu hohe Erwartungen der Fachkräfte an die Jugendlichen

Auf die Frage nach der Unterstützung der Partizipationsbeauftragten durch 
Einrichtungsleitung und Team bei der Umsetzung des Konzepts wurde genannt:

• „Wir sind basisdemokratisch organisiert und haben keine Einrichtungsleitung. Das ganze Team 
steht hinter der Umsetzung von Partizipation.“

• „Gut, mit einigen Durststrecken aufgrund zeitlicher Kapazitäten.“

• „Bis jetzt gute Umsetzung durch das Team/Leitung, was aber noch Entwicklungsbedarf hat.“

• „Sehr positiv. Thema wird ernst genommen und unterstützt.“

• „Zum großen Teil gut, trotz Mehraufwandes.“

• „Es gibt unterschiedliche Vorstellungen von der Definition und Wichtigkeit des Projektes im 
Allgemeinen und Konkreten in den beiden WG-Einrichtungen.“

• „Die Unterstützung bei der Umsetzung war oder ist eher befriedigend. Viel Motivation durch 
die Partizipationsbeauftragten war und ist notwendig.“

• „Durch Absprachen in Team und mit Leitung war eine leichtere Umsetzung möglich.“

• „Sehr gut, alle waren sich einig und wollten Partizipation umsetzen. Insgesamt eine gute Zu-
sammenarbeit.“

• „Leitung steht dahinter, motiviert Team und gibt Vorschriften/ Umsetzungsideen. Das Team 
setzt die Ideen zeitnah um.“
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• „Das Konzept wurde einvernehmlich mit Team und Leitung umgesetzt und von allen getra-
gen.“

• „Sehr gut! Aber es braucht auch finanzielle Mittel!“

• „Gut, jedoch nicht immer den Erwartungen entsprechend.“

• „Einrichtungsleitung: Die Unterstützung ist grundsätzlich gegeben, jedoch bei gleichzeitig 
zum Teil kontraproduktiver, bestimmender Haltung. Team: Interesse und Motivation grund-
sätzlich gegeben, auch aktive Beteiligung bei der Umsetzung, jedoch in Wellenbewegungen. 
Anregungen und Motivation von außen waren immer wieder notwendig. Bei einzelnen Mit-
arbeitenden gab es hin und wieder große Widerstände.“

Auf die Frage nach Hinweisen, Tipps oder Erkenntnissen, die anderen Fachkräften 
bzw. Einrichtungen bei dem Thema erteilt werden können wurde genannt:

• „Die Jugendlichen machen selber zum Teil kleine Schritte in Richtung Partizipation. Sie sollten 
da abgeholt werden, wo sie stehen.“

• „Geduld haben, am Ball bleiben. Es macht Spaß.“

• „Partizipation ist mühselig aber wichtig. Partizipation für alle!“

• „Umsetzung ist zeitaufwändig, aber dann zeigt sich in der Entwicklung, wie positiv Partizipati-
on für alle Beteiligten im Alltagsgeschehen ist. Am Ball bleiben!“

• „Wichtig ist eine jugendgerechte Sprache und die Frage, wie man Jugendliche am besten mo-
tivieren kann mit zu machen.“

• „Finanzielle Ressourcen, Arbeitszeit für Partizipation inkl. Fortbildung vorher festlegen und 
allen bekannt geben. Den KollegInnen aufzeigen, was schon gut läuft. Eine Klausurtagung mit 
Leitung und Team organisieren.“ 

• „Klaren Rahmen und Strukturumfang schaffen.“

• „Genau erklären, was Partizipation ist, was sie bewirken soll.“

• „Gerade in unserem Bereich bedeutet Partizipation auch Befreiung der Jugendlichen aus 
der Opferrolle.“

• „Je mehr Beteiligung der Jugendlichen, desto besser die Atmosphäre.“

• „Nicht alle Bereiche der Jugendlichen lassen Partizipation zu 100% zu. Das Team muss sich 
darüber klar und einig sein.“
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• „Zeit lassen und Schritt für Schritt entwickeln lassen. Es dauert, bis alle Beteiligten das Prinzip 
verinnerlicht haben und es dann innerhalb einer großen und lebendigen Gruppe eingeführt 
und umgesetzt werden kann. Klar entscheiden, wo Partizipation möglich und sinnvoll ist, wo 
nicht. Nicht zu viel erwarten, akzeptieren, dass vieles länger dauert. Jugendliche und Betreue-
rInnen nicht überfordern.“

• „Partizipation ist ein Prozess. Es ist kein Projekt mit Anfang und Ende.“

• „Trotz anfänglicher Schwierigkeiten und Probleme nicht aufgeben und weiter an der Durch-
setzung des Konzepts arbeiten.“

• „Flexibler Umgang mit dem Thema, da nicht jede Form/Methode zu jedem Jugendlichen 
passt.“

• „Geduld mitbringen und nicht aufgeben. Lernen durch Versuch und Irrtum. Das Konzept fle-
xibel anwenden und immer wieder neu anpassen. Die Jugendlichen und die Gruppe sind ja 
auch nicht immer gleich.“

Auf die Frage, was das Konzept leisten kann und was nicht wurde genannt: 

• „Es sind gute Eckpunkte für Fachkräfte, Leitungen, Einrichtungen, sich bestimmter Punkte 
beim Thema Partizipation bewusst zu werden. […] Das Handlungskonzept ist ein gutes Werk-
zeug. Das kann es leisten, dass bestimmte Standards, Qualitätskriterien für die Partizipation in 
allen Jugendhilfeeinrichtungen eingeführt werden. […] Es ist ein guter erster Schritt.“

• „Es kann nur Grundlagen leisten und das tut es. Alles Spezifische muss in den einzelnen Ein-
richtungen geguckt werden, z.B. ist eine Gruppe mit 32 Jugendlichen etwas anderes als eine 
mit acht. Das Konzept ist ein Grundgerüst, mit dem alle Einrichtungen arbeiten können.“

• „Es ist ein toller Rahmen. Mit Leben füllen muss das jeder selber. Jeder baut das auf seine 
Gegebenheiten seiner Gruppe, seiner Einrichtung, seines Trägers um. […] Dann vielleicht als 
Satz für nachfolgender Leser: Fangt einfach an und traut euch! Am Anfang funktioniert’s nie 
perfekt. Es wird Rückschläge geben. Das ganze Ding ist ein Prozess und nicht ne abgeschlos-
sene Aktion.“

• „Es leistet einen sehr großen Beitrag sich fachlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es 
enthält auch schon viele konkrete Vorschläge, die man umsetzen kann. Man muss halt se-
hen, wie kann ich es noch so ändern, dass es jetzt in meine Einrichtung passt, zu diesen Ju-
gendlichen, zu dieser Gruppe. […] Meine Sorge ist auch, dass es wieder vergessen wird. Ich 
spreche von der Evaluation auch als Zwischenstand und dass es nicht das Ende des Projektes 
ist, sondern etwas angestoßen worden ist, das noch lange dauert. Ich kann mir vorstellen, es 
als Punkt in unsere Klausurtagungen mitzunehmen. So haben wir auch angefangen mit dem 
Projekt. Bei der nächsten Klausurtagung werden wir sicher auch andere Themen haben, aber 
es wird dabei sein. Und unser Supervisor, der es auch mit uns zusammen erarbeitet hat, fragt 
hin und wieder nach, wie es mit dem Projekt läuft.“
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• „Es kann eine Orientierung geben für Fachkräfte, auch wenn sie unsicher sind. Es kann kein 
Patentrezept für richtiges Verhalten in allen Situationen geben. Ich finde es wichtig, dass die 
Einrichtungen sich danach richten.“

Alle weiteren Ergebnisse der Evaluation, die wir aus der Gegenüberstellung der Antworten von 
Jugendlichen und Fachkräften aus allen Einrichtungen und beiden Befragungszeitpunkten gewin-
nen konnten, finden Sie den nachfolgenden Kapiteln zugeordnet.
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3.2. kommunikation und umgang mit konflikten zwiscHen facH-
kräften und adressatinnen

Grundsätze

Um gut miteinander arbeiten und leben zu 
können, ist es wichtig sich zu verstehen. Ohne 
Verständigung gibt es keine Beziehung zwi-
schen BetreuerInnen und AdressatInnen. Nur 
mit Hilfe der Kommunikation können päd-
agogische Ziele (Stabilisierung, Beteiligung, 
Verselbständigung, etc.) erreicht werden. 
Gespräche sind ein wichtiges Instrument zur 
Förderung und Unterstützung von Kindern 
und Jugendlichen - und kein Mittel um Macht 
durchzusetzen. 

BetreuerInnen sind in der Regel kommunikativ 
kompetenter als AdressatInnen. Sie verfügen 
über bessere Deutschkenntnisse, sind in ver-
schiedenen Gesprächstechniken geschult und 
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
ausgebildet. AdressatInnen sind aufgrund 
sprachlicher Defizite, kultureller Unterschiede, 
psychischer Belastungen und fehlender Erfah-
rungen nicht immer in der Lage in einer Ge-
sprächssituation Gefühle und Bedürfnisse zu 
artikulieren, Probleme zu benennen und Mei-
nungsverschiedenheiten (adäquat) zu klären. 
Diese Kompetenz zu vermitteln ist ein weite-
res wichtiges Ziel pädagogischer Betreuung 
und somit Aufgabe der BetreuerInnen in einer 
Einrichtung.  
Im Fall von Konflikten und Spannungen ist 
es Aufgabe der Fachkräfte den Dialog zu den 
AdressatInnen zu suchen und in ruhiger At-
mosphäre eine Lösung zu suchen.  Grundvor-
aussetzungen hierfür sind Geduld, Empatie, 
gegenseitiges Zuhören und Ausredenlassen. 
Die Kommunikation ist auf den Austausch 
nachvollziebarer und begründeter Argumente 
aufzubauen. Nur auf dieser Grundlage ist es 
zulässig zu versuchen, den Gesprächspartner 

von der eigenen Meinung zu überzeugen. Ins-
besondere BetreuerInnen müssen auf die Ein-
haltung dieser und anderer Gesprächsregeln 
achten - auch dann, wenn die AdressatInnen 
dazu nicht in der Lage sind.

Indem sich Fachkräfte dem Sprachniveau von 
Kindern und Jugendlichen anpassen und vor-
handene Kommunikationsdefizite auffangen, 
können sie das kommunikative Gefälle ausglei-
chen und für Verständigung im Alltag sorgen. 
Auf dieser Grundlage kann „gestörte“ Kommu-
nikation verhindert bzw. abgebaut werden. 

Die wichtigsten Voraussetzungen für eine ge-
lingende Kommunikation sind auf der emotio-
nal-nonverbalen Ebene Vertrauen, Verlässlich-
keit, gegenseitige Sympathie und Achtung so-
wie ein gutes Gefühl im Umgang miteinander. 
Auf der sprachlich-inhaltlichen Ebene Transpa-
renz, Klarheit und Ehrlichkeit. Darauf aufbau-
end können alle weiteren pädagogischen Ziele 
verfolgt werden. 

Grundsätzlich kann im Einrichtungsalltag zwi-
schen arrangierten und spontanen Gesprächs-
situationen unterschieden werden. Arrangier-
te Gesprächssituationen gehen i.d.R. von den 
Fachkräften aus und werden, was Inhalt und 
Form angeht, pädagogisch aufgebaut und 
vorbereitet. Dadurch wird unnötigen Span-
nungen, Konflikten und Missverständnissen 
vorgebeugt. Das spontane Gespräch kann so-
wohl von Kindern und Jugendlichen als auch 
von Fachkräften ausgehen. Unabhängig vom 
Gesprächsanlass ist es Aufgabe der Betreue-
rInnen, für Verständigung zu Sorgen, das Ge-
spräch positiv zu gestalten und die eigene Pro-
fessionalität zu wahren.
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Handlungsempfehlungen 

• Das Sprachniveau ist an die Kinder und Jugendlichen angepasst. Um das Erlernen der 
deutschen Sprache sowie Verständigung auch im Einrichtungsalltag zu fördern wird auf 
Wortwahl, Artikulation, Sprechtempo und Grammatik geachtet. Hochdeutsch ist dem So-
zio- bzw. Dialekt vorzuziehen. 

• Bei Gesprächen mit nicht-deutschsprachigen AdressatInnen  werden bei wichtigen The-
men und Inhalten gegebenenfalls Dolmetscher eingesetzt, um Verständigung sicher zu 
stellen.  

• Vor einer arrangierten Gesprächssituation sorgen BetreuerInnen, unter Berücksichtigung 
individueller und situativer Voraussetzungen, für ein zeitliches wie räumliches Setting ei-
ner gelingenden Kommunikation. 

• Die Fachkräfte agieren ruhig und geduldig in einem Gespräch. Wenn erforderlich werden 
Gesprächsinhalte wiederholt. 

• Die Grundlagen gelingender Kommunikation sind gegenseitiger Respekt und Vertrauen. 
Diese werden maßgeblich durch die Einhaltung allgemeiner Gesprächsregeln gefördert:   

 ° ruhiges und kontrolliertes Agieren
 ° gegenseitiges Zuhören und Ausredenlassen
 ° Blickkontakt und positive Körpersprache
 ° Gespräche nicht einseitig, sondern nach Möglichkeit gemeinsam beenden 
 ° keine Beleidigungen 
 ° auf Ton und Lautstärke achten
 ° andere Meinungen respektieren
 ° Grundvertrauen schaffen und Ehrlichkeit fördern
 ° den Gesprächspartner ernst nehmen 
 ° Achtung vor der Herkunft und Kultur des Gesprächspartners
 ° Fehler zugeben und sich entschuldigen
 ° Kritik annehmen
 ° vertraulich mit Informationen umgehen (Einhaltung der Schweigepflicht wo sie ge-

wünscht bzw. geboten ist) 

• Regelmäßige Gruppengespräche zwischen AdressatInnen und Team wirken sich positiv 
auf das Klima in einer Einrichtung aus, 

• ebenso die Bereitstellung vielfältiger Kommunikationskanäle und -medien (Kummerka-
sten, Online-Kummerkasten, Aushang zur Sammlung von Themen für geplante Gruppen-
gespräche, etc.).
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• Jede Kommunikationssituation zwischen BetreuerInnen und AdressatInnen ist professio-

nell vorgeprägt. Fachkräfte müssen

 ° die eigene Rolle definieren und transparent machen,

 ° angemessene Distanz halten und trotzdem empathisch sein,

 ° die Privatsphäre respektieren,

 ° Verständnis zeigen und trotzdem pädagogisch notwendige Grenzen aufzeigen.

• In der Kommunikation werden Grenzen akzeptiert (wenn bspw. jemand über ein be-
stimmtes Thema nicht sprechen möchte). 

• Aggressionen, verbal oder non-verbal, haben in der Kommunikation nichts zu suchen.  

• Bei Spannungen und Konflikten ist es Aufgabe der Fachkräfte Ruhe zu bewahren sowie 
sich nicht in die Erregungsspirale von Kindern und Jugendlichen hineinzubegeben, son-
dern die Erregung des Gegenübers aufzufangen und zu bearbeiten. 

• Bevor ein Konflikt eskaliert ist eine „Auszeit“ zu nehmen und das Gespräch erst fortzufüh-
ren, wenn sich die Gemüter beruhigt haben.

• Bei „gestörter“ Kommunikation wird auf eine neutrale Vertrauensperson zurückgegriffen.

• Es findet eine kontinuierliche Supervision statt, in der u.a. Konfliktbewältigung und Um-
gang mit Spannungen bearbeitet und reflektiert werden. Darüberhinaus werden Fortbil-
dungsveranstaltungen zu diesen Themen besucht.

• Es sollte sowohl männliches als auch weibliches Betreuungspersonal in einer Einrichtung 
geben, damit in konkreten Situation wie z.B. der Besuch beim Frauenarzt oder Urologen 
sowohl Mädchen als auch Jungen auf einen Ansprechpartner des eigenen Geschlechts 
zukommen können.

„Es war unglaublich bereichernd, diese kleinen Gruppenversammlungen einzufüh-
ren. Es entstand ein neuer Zugang zu den Jugendlichen. Wir haben eine engere 
Beziehung gekriegt.“

Betreuerin
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Ergebnisse aus der praktischen Umsetzung des Konzepts

Zum Zeitpunkt der zweiten Befragung,

• geben mehr Jugendliche (71 %) und Fachkräfte (98 %) an, dass wichtige Gespräche immer 
oder meistens in einer ruhigen und guten Atmosphäre stattfinden, als bei der ersten Befra-
gung (62 % bzw. 91 %).

• geben weniger Fachkräfte (92%) an, dass sie in Gesprächen mit Jugendlichen immer oder 
meistens auf gute Verständlichkeit achten, als bei der ersten Befragung (100 %). Ähnlich fal-
len auch die Antworten der Jugendlichen aus, die bei der ersten Befragung zu 69 % und bei 
der zweiten Befragung zu 61 % der Meinung sind, dass sie ihre BetreuerInnen immer oder 
meistens gut verstehen. Als ein möglicher Grund für diese Entwicklung wurde genannt, dass 
sowohl Fachkräfte als auch Jugendliche Gespräche bewusster und aufmerksamer beobachten 
und bewerten als vor Umsetzung des Konzeptes.

Interessanterweise bewerten die Jugendlichen die Gesprächsatmosphäre und Verständlichkeit 
der BetreuerInnen zu rund 30 % weniger positiv als dies die Fachkräfte tun. Als ein möglicher 
Grund hierfür wurde genannt, dass die eigene Verständlichkeit sowie die sprachlichen Kompe-
tenzen der Jugendlichen seitens der BetreuerInnen überschätzt werden. Auch könne nicht immer 
auf eine ruhige Atmosphäre geachtet werden, da sich wichtige Gespräche gelegentlich spontan 
ergeben. Zuletzt sei das, was als ruhige und gute Atmosphäre wahrgenommen wird, für jeden 
Menschen unterschiedlich.

• geben 96 % der Fachkräfte und 41 % der Jugendlichen an, dass bei wichtigen Ge-
sprächen immer oder meistens DolmetscherInnen eingesetzt werden. Bei der er-
sten Befragung waren es 96 % der Fachkräfte und nur 29 % der Jugendlichen. 
 Als ein möglicher Grund für den deutlichen Unterschied in der Bewertung zwischen den bei-
den Gruppen wurde von Seiten der Fachkräfte genannt, dass mehrsprachige BetreuerInnen 
von den Jugendlichen oft nicht als DolmetscherInnen wahrgenommen werden. Außerdem 
stimme die Definition zu der Frage, was wichtige Gespräche sind, bei den beiden Gruppen 
nicht zwangsläufig überein.

Stolpersteine

• Kinder und Jugendliche verfügen über keine bzw. geringe Deutschkenntnisse. Bei wichti-
gen Themen und Inhalten steht kein Dolmetscher zur Verfügung. 

• Statt Dolmetschern müssen BewohnerInnen übersetzen.   

• Die Rolle der BetreuerInnen wurde nicht transparent gemacht bzw. nicht klar definiert. 
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• Aufgrund fehlender personeller wie finanzieller Ressourcen können wichtige Gesprächsan-
gebote seitens der Fachkräfte nicht sichergestellt werden. Im Arbeitsalltag fehlen Zeit und 
Raum für Gespräche in ruhiger Atmosphäre.

• Fachkräfte lassen sich in die Erregungsspirale von Kinder und Jugendlichen hineinziehen. 
Es wird regelmäßig und ohne Konsequenzen gegen die allgemeinen Gesprächsregeln ver-
stoßen. Vereinbarungen werden nicht eingehalten.

• Der notwendige Respekt dem Gesprächspartner gegenüber fehlt. Dies drückt sich durch 
schlechte Körperhaltung, unhöfliches Benehmen und fehlender Konzentration auf den 
Gesprächsinhalt aus. 

• Das Gespräch wird einseitig beendet. 

• Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz im professionellen Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen fehlt.  

• Interkulturelle bzw. sprachliche Missverständnisse werden nicht aufgeklärt.

• Die Aussagen der AdressatInnen werden generell angezweifelt. 

• Bei Meinungsverschiedenheiten überwiegt die Autorität von Fachkräften gegenüber den 
AdressatInnen. Die Kommunikation beruht nicht auf dem Austausch nachvollziehbarer 
und begründeter Argumente, sondern auf Zwang und Macht. Bei BetreuerInnen fehlt die 
Bereitschaft zu Kompromissen oder Alternativen. 

•  Durch unprofessionelles Handeln geht der notwendige Respekt bei Kindern und Jugend-
lichen gegenüber Fachkräften verloren. Dadurch entsteht eine schwer zu überbrückende 
Distanz. 

• Vertrauen fehlt und es wird nicht versucht eine neue Vertrauensgrundlage zu schaffen.

• Das Briefgeheimnis wird durch BetreuerInnen verletzt. 

• Der Sinn der „Auszeit“ wird nicht klar genug kommuniziert, wodurch diese einen gegentei-
ligen Effekt hat. Indem sich der Jugendliche abgewiesen fühlt, wird der Konflikt verschärft. 

• Der Einsatz von „neutralen“ Schlichtern ist nicht vorgesehen. 

• Der Schlichter wird von AdressatInnen nicht als „neutral“ wahrgenommen.  

• Konflikte und Spannungen zwischen Fachkräften und AdressatInnen werden nicht auf der 
Ebene des Teams bearbeitet. Es findet keine praxisbegleitende Supervision statt. Die Mit-
arbeitenden fühlen sich allein gelassen.

• Das Vertrauensverhältnis wird durch die Weitergabe von privaten Informationen er-
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schüttert. Achtung: Schweigepflicht kann mit Kindeswohlgefährdung im Konflikt ste-
hen. In diesem Fall müssen vertrauliche Informationen weitergegeben werden. Grund-
sätzlich sind die Grenzen zwischen Schweigepflicht und Schweigerecht fließend. Dies 
hat zu großen Unsicherheiten aufgrund fehlender gesetzlicher Regelungen geführt. 
Fachkräfte und Einrichtungen operieren diesbezüglich oftmals in einer Grauzone. Nur 
in Ausnahmefällen gibt es klare Handlungsvorgaben, wie bspw. bei strafrechtlich rele-
vanten Handlungen. Insbesondere bei UMF stehen Fachkräfte regelmäßig vor der Fra-
ge, welche Rolle sie gegenüber den Behörden einnehmen müssen. Sind sie verpflichtet 
ebenso wie die unbegleiteten Minderjährigen bei ihrer Identitätsklärung mitzuwirken?  
Lösungsvorschlag: Jede Fachkraft definiert zunächst von ihrer eigenen Profession aus, welche 
Informationen sie gegenüber welcher Behörde weitergeben muss. Anschließend verständigt 
sich das Team auf eine gemeinsame Linie, die gegenüber den AdressatInnen transparent ge-
macht wird. Auf dieser Grundlage kann sich jeder Jugendliche selbst überlegen, welche Infor-
mationen er an die BetreuerInnen weitergibt.

„Ich habe im Team immer wieder dran [an das Thema Partizipation] erinnert, 
in Konfliktsituationen, besonders wenn der Wunsch nach strengeren Regeln 
vom Team her aufkommt. Dran erinnert, dass es anders gut funktioniert 
hat. Ein Fehlschlag heißt nicht, dass man das Ganze streichen muss.“

Betreuerin

Praxisbeispiel

Die BewohnerInnen der Gruppe „Hope“ veranstalten gemeinsam mit ihren BetreuerInnen jede 
Woche einen Kochabend. Dieser kulinarische Anlass bietet nebenbei die Möglichkeit für ge-
genseitigen Austausch und vielfältige Gespräche. Indem abwechselnd neue Gerichte aus unter-
schiedlichen Ländern ausprobiert werden,  wird der interkulturelle Dialog gefördert. Auf diesem 
Weg öffnen sich die Kinder und Jugendlichen immer wieder für persönliche Themen. Dadurch 
wird Vertrauen aufgebaut und Nähe spürbar gemacht.  
Diese gemeinsamen Erlebnisse bilden eine gute Grundlage, um spätere Kommunikationssitua-
tionen, die unangenehm, belastend oder konfliktträchtig sind, mit der notwendigen Ruhe und 
Gelassenheit zu begegnen und sich respektvoll zu behandeln. Das Kochen fungiert also in dieser 
Situation als Medium, Kommunikation zu ermöglichen und in entspannter Atmosphäre stattfin-
den zu lassen.
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3.3. Beteiligung in gruppen

Grundsätze

Um gemeinsam etwas organisieren zu kön-
nen, müssen die Mitglieder einer Gruppe Ver-
trauen zueinander haben. Nur dann werden 
sie sich trauen, Ideen, Vorschläge oder auch 
Bedenken zu äußern. Um eine Idee oder ein 
Vorhaben zu verwirklichen, ist es wichtig, dass 
die Gruppe zusammenfindet und zu einer Eini-
gung kommt.

Der Erfolg von Gruppenabenden oder Voll-
versammlungen hängt wesentlich davon ab, 
ob die AdressatInnen die Möglichkeit haben, 
Inhalte und Themen im Voraus gemeinsam 
festzulegen und den Abend mitzugestalten 
oder ob er nur zur Informationsweitergabe 
der BetreuerInnen an die Kinder und Jugend-

Handlungsempfehlungen 

• Gruppenabende bzw. -gespräche werden regelmäßig durchgeführt. 

• Sinn und Zweck sowie Ablauf des Gruppenabends wird den AdressatInnen verständlich 
gemacht und erklärt.

• Kinder und Jugendliche werden im Vorfeld aufgefordert, eigene Themen einzubringen. 
Die von den BetreuerInnen gesetzten Themen werden ebenfalls bereits im Vorfeld be-
kannt gegeben.

• Der Gruppenabend wird interessant gestaltet, indem 

„Wir haben gesagt, ‚Leute äußert eure Wünsche!‘ Aber versucht nicht 
nur materielle Wünsche erfüllt zu kriegen. Klar, die gibt‘s auch, aber 
macht euch auch Gedanken über eure Rechte hier!‘ usw. Und das funktio-
niert!“

Betreuerin

lichen dient. Kinder und Jugendliche müssen 
die Möglichkeit haben mitzuentscheiden und 
Verantwortung zu übernehmen. Ansonsten 
wird der Gruppenabend nicht als echtes Betei-
ligungsinstrument, sondern als lästige Pflicht-
veranstaltung erlebt. 

Ein Gruppenabend darf nicht nur dazu dienen 
Organisatorisches zu besprechen. Er bietet 
darüberhinaus eine gute Möglichkeit um sich 
näher zu kommen, Einstellungen und Perspek-
tiven auszutauschen und gemeinsam etwas 
zu lernen, wie z.B. die Fähigkeit konstruktiv zu 
kritisieren oder Entscheidungen verbindlich in 
die Praxis umzusetzen. 
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 ° das Gespräch in angenehmer Atmosphäre stattfindet (z.B. auch beim gemeinsamen 
Kochen),

 ° Themen besprochen werden, die alle betreffen,
 ° die AdressatInnen nicht nur das Recht haben, Ideen und Vorschläge einzubringen, son-

dern auch Entscheidungsbefugnisse haben.

• Beim Gruppenabend werden demokratische Entscheidungsprozesse geübt. Getroffene 
Entscheidungen werden als verbindlich behandelt und zeitnah umgesetzt. Dazu gehört 
auch, die Umsetzung zu dokumentieren und alle Jugendlichen darüber zu informieren 
(z.B. durch einen Aushang und/oder beim nächsten Gruppenabend).

• Der Gruppenabend wird als Instrument genutzt, um Vorhaben gemeinsam zu entwickeln, 
zu planen und umzusetzen.

• Die Fachkräfte akzeptieren Erfahrungen und Meinungen der AdressatInnen.

• Je höher die Eigenverantwortung der Jugendlichen bei den Gruppenabenden mitzuwirken 
und mitzuentscheiden ist, desto höher ist ihre Motivation, daran teilzunehmen. Mögliche 
Beteiligungsformen sind:

 °  Selbstverwaltung eines Gruppenetats für Gemeinschaftsaktivitäten und -anschaffun-
gen

 ° Moderation des Gruppenabends durch eine/n Jugendliche/n

 ° Organisation von Gemeinschaftsaktivitäten, Festen etc.

• Es werden in regelmäßigen Abständen Gruppensprecher gewählt.

 °  Der Gruppensprecher kann die Gruppe darin unterstützen, eigene Themen und Anre-
gungen an die Fachkräfte heranzutragen.

 ° Die Fachkräfte unterstützen den Gruppensprecher dabei, seine Rolle zu finden und Auf-
gaben zu definieren. Sie bieten (potentiellen) Gruppensprechern Seminare und Work-
shops zu diesem Thema an bzw. ermöglichen die Teilnahme an Angeboten Dritter zu 
diesem Thema. 

 ° Fachkräfte und Leitungen tauschen sich regelmäßig mit dem Sprecherrat aus, der sich 
aus den Gruppensprechern zusammensetzt. Gruppenregeln werden in regelmäßigen 
Abständen beim Gruppenabend gemeinsam besprochen, verhandelt und beschlossen.

• Es stehen ausreichend finanzielle Mittel für Gruppenaktivitäten zur Verfügung.
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Ergebnisse aus der praktischen Umsetzung des Konzepts

Zum Zeitpunkt der zweiten Befragung,

• hat sich die regelmäßige Durchführung von und die Teilnahme an Gruppenabenden bzw. Voll-
versammlungen aus Sicht der Jugendlichen und Fachkräfte deutlich verbessert.

• hat sich die Zahl der Jugendlichen, die keine Möglichkeit sehen eigene Themen bei Gruppen-
abenden bzw. Vollversammlungen einzubringen, in vier von fünf Einrichtungen verringert. 
(Insgesamt von 29 % auf 17%).

• finden nach Angaben der Jugendlichen und Fachkräfte in allen fünf Einrichtungen regelmä-
ßige Gruppensprecherwahlen statt.  Vor Umsetzung des Konzeptes gab es diese nur in zwei 
Einrichtungen. 

• wird seitens der Jugendlichen in drei von fünf Einrichtungen angegeben, dass Beschlüsse aus 
den Gruppenabenden verbindlicher und zeitnaher umgesetzt wurde, als zum Zeitpunkt der 
ersten Befragung. 

Als Schwierigkeit wurde die z.T. hohe Fluktuation und kurze Verweildauer der AdressatInnen ge-
nannt. Vor diesem Hintergrund gestaltet es sich mitunter schwierig, Jugendliche für das Amt des 
Gruppensprechers zu gewinnen, die bereits über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen und 
das Amt über einen längeren Zeitraum ausüben können.

„Wir haben mithilfe des Konzeptes umgesetzt, dass wir bei allen Anfragen, die 
Veränderungen enthalten - also zu Regeln, Freizeitangeboten etc. in der Teamsitzung unsere 
Einschätzung abgeben, aber immer klar ist: wir werden das mit der Gruppe besprechen. 
Das ist jetzt im Kopf drin. Z.B. machen wir im Sommer eine Freizeit, das ist während 
Ramadan. Wir haben die Jugendlichen nun gefragt: wollen wir auf die Freizeit verzichten? 
Weil es schwierig wird, Ramadan in der Jugendherberge auszuleben. Wir haben gemeinsam 
besprochen, was es für Möglichkeiten gibt. Die Jugendlichen haben von sich aus gesagt, 
sie möchten Ramadan eine Woche aussetzen, und dafür eine Woche nach hinten verlängern. 
So was wird dann umgesetzt.“

Betreuer

Stolpersteine 

• Die Beschlüsse aus dem Gruppenabend bleiben unverbindlich und werden nicht umge-
setzt. Die AdressatInnen fühlen sich in diesem Punkt von den Fachkräften nicht ernst ge-
nommen.
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• Sinn, Zweck, Ablauf und Reglementierung des Gruppenabends werden nicht transparent 
gemacht. Das Engagement der AdressatInnen bleibt daher aus und / oder ihre Erwartun-
gen und Vorstellungen sind unrealistisch.

• Reglementierungen des Gruppenabends (z.B. sich gegenseitig aussprechen lassen,  etc.) 
gelten nur für die AdressatInnen. Verstöße von Seiten der Fachkräfte bleiben folgenlos 
und wirken daher willkürlich.

• Im Team gibt es keine gemeinsamen Letilinien für die Durchführung von Gruppenaben-
den. Die Qualität des Gruppenabends steht und fällt mit der ihn leitenden Fachkraft.

• Es fehlen finanzielle, zeitliche und/oder personelle Ressourcen, um Gruppenaktivitäten 
zu ermöglichen.

• Es bestehen unbearbeitete Spannungen und/oder mangelndes Vertrauen innerhalb der 
Gruppe.

• Die einzelnen Mitglieder der Gruppe haben eine verschieden starke Motivation, sich zu 
beteiligen. Die BetreuerInnen schaffen es nicht, die unterschiedlichen Motivationen und 
Interessen zu moderieren und zusammen zu führen. 

• Das Team arbeitet in festgefahrenen Verhaltens- und Methodenmustern, in welchen 
Gruppenbeteiligungsinstrumente nicht vorgesehen sind.

Praxisbeispiel

Die Jugendlichen einer vollbetreuten Einrichtung wünschen sich WLAN in ihrem Haus. Sie gehen 
mit diesem Anliegen zu Martin, ihrem Betreuer und bitten ihn, diesen Wunsch an die Chefin 
heranzutragen. „Sprecht das doch selbst bei ihr an!“ schlägt Martin vor. „Formuliert es als kon-
kreten Wunsch, möglichst mit einem Vorschlag, wie wir es umsetzen können. Habt ihr da schon 
eine Idee?“ Die Jugendlichen beratschlagen sich kurz und schlagen dann vor, etwas von ihrem 
Taschengeld für die WLAN-Nutzung abzutreten. Martin wiederum schlägt vor, diese Idee bei der  
nächsten Vollversammlung zu thematisieren, um zu klären, ob alle Jugendlichen im Haus damit 
einverstanden sind. 
Als das Thema am nächsten Dienstag bei der Versammlung besprochen wird, nehmen die
Jugendlichen den Vorschlag einstimmig an und es wird beschlossen, dass die Gruppensprecher 
der beiden Wohngruppen im Haus gemeinsam den Wunsch mit dem konkreten Umsetzungsvor-
schlag an die Chefin herantragen. Die Chefin nimmt den Vorschlag auf und veranlasst noch in der 
selben Woche die Installation des WLANs.



42

3.4. regeln und konsequenzen

Grundsätze

„Für stationäre Einrichtungen mit ihren wech-
selnden Bewohnern ist es eine notwendige 
und immer wiederkehrende Aufgabe, die Re-
geln des gemeinsamen Zusammenlebens fest-
zulegen.“ (Pluto 2011: 49) Ohne Regeln und 
Konsequenzen gibt es kein funktionierendes 
Zusammenleben. Eine Regel ist gültig, wenn 
alle ihren Sinn verstanden und sie gemeinsam 
beschlossen haben. Gesetzliche Vorgaben bil-
den hiervon eine Ausnahme.

Grundsätzlich können drei Arten von Regeln 
unterschieden werden: Gesetzliche Vorgaben, 
Hausregeln und Gemeinschaftsregeln. Regeln 
auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben (z.B. 
Jugendschutzgesetz) sind unter Berücksich-

tigung des Alters für alle Kinder und Jugend-
lichen in der Einrichtung gleich. Sie können 
nicht verhandelt, müssen aber durch die Fach-
kräfte vorgestellt und erklärt werden. Durch 
die Haus- und Gemeinschaftsregeln wird in 
erster Linie das Zusammenleben der Adressa-
tInnen in der Einrichtung geregelt. Sie können 
sich aber auch auf Fachkräfte beziehen (z.B. 
Rauchverbot). Diese Regeln werden in der Ein-
richtung selbst erstellt.

In einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung 
gibt es keine Strafen, sondern nur Konsequen-
zen. Strafen sind für Kriminelle. Konsequenzen 
sind ein pädagogisches Mittel und bieten die 
Möglichkeit etwas Neues zu lernen.

Handlungsempfehlungen

• Haus- sowie Gemeinschaftsregeln werden gemeinsam mit den AdressatInnen diskutiert, 
verhandelt und beschlossen (z.B. bei Gruppenkonferenzen) und anschließend für alle 
sichtbar und in den verschiedenen Herkunftssprachen übersetzt ausgehängt. 

• Neuankommende Kinder und Jugendliche werden durch BewohnerInnen und Fachkräfte 
in die Regeln eingeführt. Bei Bedarf mit Hilfe eines Dolmetschers. 

• Regeln auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben werden durch die Fachkräfte den Kindern 
und Jugendlichen vorgestellt und erklärt.

• Auf die Einhaltung der Regeln wird gemeinsam geachtet. 

• Die Regeln werden in regelmäßigen Abständen gemeinsam mit den AdressatInnen auf 
Sinn und Zweck überprüft und ggf. angepasst.

• Haus- und Gemeinschaftsregeln sind für alle Kinder und Jugendlichen gleich. Ausnahmen 
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sind nach guter Begründung möglich. Fachkräfte haben eine Vorbildfunktion und halten 
sich an die Regeln, die sie betreffen.   

• Nach einem ersten Regelverstoß wird die betreffende Person verwarnt und ihr die Regel 
nochmals erklärt. Ab dem zweiten Mal folgen Konsequenzen. 

• Konsequenzen werden grundsätzlich zwischen Fachkräften und AdressatInnen verhan-
delt und vereinbart. Auf ihre Einhaltung ist zu achten. Konsequenzen können auch ge-
meinsam mit der Gruppe und dem Team erarbeitet und ein Repertoire erstellt werden, 
auf das im Bedarfsfall zurück gegriffen werden kann. Dadurch kann eine höhere Legitima-
tion, Transparenz und Akzeptanz innerhalb der Einrichtung erzielt werden.  

• Konsequenzen sollten immer mit der konkreten Verfehlung bzw. Regelübertretung zu tun 
haben. Wenn bspw. der Küchendienst nicht eingehalten wurde, ist es sinnhafter, dass er 
am nächsten Tag nachgeholt oder um einen Tag verlängert wird, anstelle eines Ausgeh-
verbots zu verhängen.

• AdressatInnen sollten immer die Möglichkeit haben eine Alternative vorzuschlagen. So 
wird bspw. der Küchendienst nicht morgen sondern erst übermorgen nachgeholt, wenn 
wichtige Termine dies verhindern.

• Allgemein gilt: Konsequenzen müssen immer transparent, nachvollziehbar und verhält-
nismäßig sein und in gemeinsamer Absprache erfolgen. 

Ergebnisse aus der praktischen Umsetzung des Konzepts

Zum Zeitpunkt der zweiten Befragung,

geben die Jugendlichen und Fachkräfte in vier der fünf Modelleinrichtungen an, dass 
es eine für alle sichtbare Liste von Regeln gibt. Die fünfte Modelleinrichtung ist eine 
dezentrale Einrichtung und hat aus diesem Grund sowohl aus Sicht der Fachkräfte als 
auch der Jugendlichen keinen Bedarf für einen Hausregelkatalog. Vor Umsetzung des 
Konzeptes gab es nur in einer Einrichtung eine sichtbare Liste der Regeln.

•	 haben nach Angaben der Fachkräfte drei der vier Einrichtungen den Regelkatalog 
gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitet.

•	 geben Jugendliche und Fachkräfte an, die Regeln in zwei der vier Einrichtungen in die 
Herkunftssprachen der Jugendlichen übersetzt zu haben. In einer Einrichtung sind aus 
Sicht der Jugendlichen keine Übersetzungen notwendig.
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• Uneinheitliches Handeln der Fachkräfte („nette bzw. strenge BetreuerInnen“). Einige Be-
treuerInnen erlauben Ausnahmen, andere nicht.

• Durch Ausnahmen entsteht für BetreuerInnen mehr Arbeit als geplant, z.B. Kontrolle des 
Fernsehraums nach Feierabend, häufige Gruppengespräche, um Ausnahmen zu diskutie-
ren bzw. zurück zu nehmen etc.

• Neuankommenden Kindern und Jugendlichen werden die Regeln nicht transparent ge-
macht und erklärt. 

• Haus- und Gemeinschaftsregeln werden nicht gemeinsam erarbeitet, sondern von der 
Leitung oder dem Team vorgegeben.

• Die Haus- und Gemeinschaftsregeln sind veraltet. Die letzte Überarbeitung liegt Jahre zu-
rück. 

• Sämtliche Regeln beziehen sich nur auf Kinder und Jugendliche. Fachkräfte sind vollstän-
dig davon ausgenommen. 

• Es gibt zwar Regeln, aber auf ihre Einhaltung wird nicht geachtet. 

• Ausnahmen sind nicht vorgesehen und werden auch nicht diskutiert. 

• Die Konsequenzen gleichen eher Strafen und haben nichts mit der konkreten Verfehlung 
bzw. Regelübertretung zu tun.  Auf alle Verstöße wird bspw. mit Hausarrest geantwortet. 
Auch gibt es keine Möglichkeit die „Strafen“ seitens der AdressatInnen zu diskutieren und 
gemeinsam zu vereinbaren. 

• Großzügigkeit wird ausgenutzt. Die Jugendlichen versuchen mehr Vorteile für sich raus zu 
holen.
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Praxisbeispiel I

Khan ist 14 Jahre alt und  in seinem Alter bleibt 
man lieber länger draußen als zuhause zu sein. 
Leider ist es eine Regel in seiner Einrichtung, 
dass er pünktlich um 20.00 Uhr in der Gruppe 
sein muss und das ist ihm auch klar. Am Wo-
chenende geht Kahn gern mit seinen Kumpels 
weg, aber auch hier muss er spätestens um 
20.00 Uhr daheim sein. In der Vergangenheit 
gab es deswegen jedoch nie Probleme, Khan 
hielt sich stets an die Vereinbarung. An einem 
Wochenende feiert ein guter Freund von ihm 
seinen 15. Geburtstag und er will unbedingt 
dabei sein. Er hat mit seinem Betreuer verein-
bart, dass er um 20.30 Uhr zu Hause sein wird. 
Diesmal aber kommt er über eine Stunde zu 
spät zurück. Der Betreuer ist sehr sauer und 
verdonnert ihn zu einer Woche Küchendienst. 
Kahn empfindet dies als unfair, denn nach sei-
ner Aussage war es ihm nicht möglich pünkt-
lich zu Hause zu sein. Es gab eine Verkehrsbe-
hinderung, die zu seiner Verspätung führte. 
Kahn sieht überhaupt nicht ein, warum er den 
Küchendienst machen soll. Er geht nochmal 
zum Betreuer und bittet ihn um ein weiteres 
Gespräch. Kahn entschuldigt sich für das Zu-
spätkommen und erzählt ausführlich, dass es 
einen Unfall auf der Strecke gab. Da Khan in 
der Vergangenheit immer pünktlich war und 
dies das erste Mal ist, dass er sich verspätet, 
glaubt der Betreuer ihm, nimmt die Entschul-
digung an und entlässt ihm vom Küchendienst. 
Sie vereinbaren jedoch, dass Kahn das näch-
ste Mal anruft und die Betreuer informiert. Er 
weist ihn darauf hin, dass er beim zweiten Mal 
mit Konsequenzen rechnen muss.  

Praxisbeispiel II

In wenigen Tagen beginnt die Fußball Welt-
meisterschaft. Alle Kinder und Jugendlichen 
in der Einrichtung wollen vor dem Fernseher 
dabei sein. Nur blöd, dass die meisten Spiele 
bis 22.30 Uhr dauern, aber der Fernsehraum 
lediglich bis 22.00 Uhr genutzt werden darf.  
Eine Regel, der eigentlich alle zugestimmt hat-
ten. Am Abend vor dem Eröffnungsspiel wird 
auf Wunsch der BewohnerInnen eine Grup-
penkonferenz anberaumt, bei der das Thema 
auf den Tisch kommt. Nach längerer Diskus-
sion wurde vereinbart, während der EM eine 
Ausnahme zu gestatten und den Fernsehraum 
bis 22.30 Uhr nutzen zu können. Unter den 
Bedingungen, dass alle bis zum Beginn der 
jeweiligen Spiele ihre Hausaufgaben gemacht 
haben, am nächsten Tag pünktlich aus dem 
Bett kommen, es während der Übertragung 
nicht zu laut wird und der Raum nach jedem 
Spiel aufgeräumt wird. Die erste Woche der 
EM verläuft reibungslos. Doch schon in der 
zweiten Woche häufen sich die Versäumnisse 
seitens der Jugendlichen. Trotz Verwarnung 
kommen die manche BewohnerInnen zu spät 
in die Schule, einige machen ihre Hausauf-
gaben nicht und auch der Fernsehraum wird 
nach der Benutzung nicht ordentlich hinterlas-
sen. Außerdem kommt es immer öfter zu Lärm 
und Geschrei während den Spielen, so dass 
die BetreuerInnen keine andere Möglichkeit 
sehen, als die Ausnahme wieder rückgängig zu 
machen. Sie berufen hierzu eine Gruppenkon-
ferenz ein, erklären und besprechen mit den 
BewohnerInnen, warum die Ausnahme nun 
nicht mehr gelten kann.
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Klar definierte und geregelte, leicht zugängliche 
und unkomplizierte, für Kinder und Jugendli-
che verständliche und transparente Beschwer-
deverfahren und -möglichkeiten dürfen heute 
in keiner guten Kinder- und Jugendhilfeeinrich-
tung mehr fehlen. Die AdressatInnen müssen 
in die Lage versetzt werden sich im Bedarfsfall 
schnell, effektiv und ohne Angst vor negativen 
Konsequenzen über unterschiedliche Aspek-
te ihrer Unterbringung und Betreuung in der 
Kinder- und Jugendhilfe zu beschweren. Damit 
das Beschwerdemanagement der Lebenswelt 
von Kindern und Jugendlichen gerecht wird, ist 
es mit ihnen gemeinsam zu erstellen, regelmä-
ßig zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.

Beschwerdeverfahren und -möglichkeiten sind 
auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben, wie dem 
KJHG oder dem Bundeskinderschutzgesetz 
kein freiwilliges sondern ein verpflichtendes 
Angebot. Dieses ist durch den Träger bzw. die 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung sicher zu 
stellen. Ein gutes Beschwerdemanagement, 
das Kinder und Jugendliche ernst nimmt, trägt 
zur Stärkung des Selbstbewusstseins und der 
Identitätsfindung bei. Gleichzeitig können Ent-
scheidungen und Prozesse für alle transparent 
und zugänglich gemacht werden. Beschwerde-
verfahren bieten für Kinder und Jugendliche 

3.5. BescHwerdeVerfaHren und -möglicHkeiten 

wertvolle Lernerfahrungen, die für das Leben 
in unserer demokratischen Gesellschaft von 
unschätzbarer Bedeutung sind. (Vgl. Breuer/
Hüner 2006: 23f.)

Aus Sicht von Kindern und Jugendlichen, haben 
Beschwerden eine dreifache Funktion. Sie sind 
ein gutes Ventil, um Frust und Ärger abzubau-
en, bieten die Chance etwas über die Rechte 
und Pflichten sowohl auf Seiten der Fachkräfte 
als auch der Kinder und Jugendlichen zu ler-
nen und sind ein gutes Mittel um bestehende 
Probleme zu lösen. Für Urban-Stahl stellen 
Möglichkeiten zur Beschwerde, insbesondere 
über einrichtungsexterne Ombuds- und Be-
schwerdestellen „keinen überflüssigen Lu-
xus, sondern einen Normalisierungsprozess 
in der Kinder- und Jugendhilfe dar, der zum 
Schutz junger Menschen und ihrer Familien 
vor Grenz- und Rechtsverletzungen in der Kin-
der- und Jugendhilfe, in öffentlichen und freien 
Trägern, beiträgt“. „Wenn man bedenkt, welch 
weitreichende Entscheidungen in der Kinder- 
und Jugendhilfe über das Leben von Kindern, 
Jugendlichen und deren Familien getroffen 
werden, ist dieses Bedürfnis nachvollziehbar 
und berechtigt.“ (Urban-Stahl 2012: 15)

„Im Alltag spürt man die Veränderung. Wir haben die Jugendlichen ermuntert ihre Meinung 
zu sagen, wenn etwas nicht stimmt, wenn sie Probleme haben, auch mit Kollegen. Die 
Jugendlichen trauen sich jetzt mehr zu sagen und das funktioniert auch in angemessener 
Form. Was sich vorher über längere Zeit angestaut und dann entladen hat, kommt jetzt 
früher zum Vorschein. Beschwerdeverfahren wirken also auch präventiv, um Konflikte gar nicht 
erst eskalieren zu lassen.“

Einrichtungsleitung
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Beschwerdeverfahren und -möglichkeiten sind 
heute ein wichtiger Bestandteil von Qualitäts-
management in Einrichtungen. (Vgl. Breuer/
Hüner 2006: 23) Um ihre Bedeutung deutlich 
zu machen und ihren Stellenwert innerhalb 
der Einrichtungen zu verankern, darf ihre Er-
wähnung in Leitbildern und pädagogischen 
Konzepten nicht fehlen. Zudem muss jeder 
Träger dafür Sorge tragen, dass Beschwerden 
von den Mitarbeitenden nicht als Angriff auf 
ihre Fachlichkeit und Kompetenz, sondern als 
produktiver Beitrag zur Verbesserung der täg-
lichen Arbeit verstanden werden. Diese Ein-
stellung ist die Grundlage für ein positives Ar-
beits- und Beteiligungsklima, in dem Ängste 
vor Fehlern, Kritik und Beschwerden bei Fach-
kräften abgebaut und das Selbstbewusstsein 
sich mitzuteilen bei Heranwachsenden aufge-
baut werden.  Eine solche Haltung kann nicht 
vorausgesetzt, sondern muss individuell und 
als Team erarbeitet werden.

Doch was versteht man heute unter einem 
guten Beschwerdemanagement? Welche Vor-
aussetzungen müssen Einrichtungen erfüllen 
und was gilt es bei der Umsetzung zu berück-
sichtigen? 
Für Claudia Breuer und Andreas Hüner umfasst 
Beschwerdemanagement „die Planung, Durch-
führung und Kontrolle aller Maßnahmen“ in 
einer Organisation, mit dem Ziel die „Zufrie-
denheit von Kunden und Klienten“ sicherzu-
stellen. Unzufriedenheit, die nicht artikuliert 
und bearbeitet wird, stellt aus ihrer Sicht eine 
potentielle Gefahr für die erfolgreiche Arbeit 
und das Klima in einer Organisation dar. Be-
schwerden können daher wertvolle Hinweise 
auf Fehlentwicklungen und Defizite in einem 
Unternehmen bzw. einer Einrichtung liefern. 
Im Mittelpunkt jedes guten Beschwerdever-
fahrens muss die Möglichkeit zur Beschwerde-
äußerung, zu Lob, Ideen und Anfragen stehen. 
(Vgl. ebd.)

Beim Umgang mit Beschwerden ist ein „ziel-
genaues Handeln in definierten Verfahren 

und Prozessschritten“ geboten, bei dem vor-
ab entwickelte Methoden und Instrumente 
zur Anwendung kommen. Die einzelnen Er-
gebnisse fließen regelmäßig in eine Evalua-
tion ein, mit dem Ziel das bestehende Ver-
fahren weiter zu entwickeln. Erst dadurch 
wird„Beschwerdemanagement zum festen 
Bestandteil einer Einrichtungskultur“. Voraus-
gesetzt, dem Thema wird seitens der Einrich-
tungsleitung der notwendige Stellenwert ein-
geräumt und die Mitarbeitenden umfassend 
und kontinuierlich geschult. (Vgl. ebd.) Für 
einen professionellen Umgang mit Kritik und 
Beschwerden bedarf es einer guten Vorberei-
tung und Kommunikation im Team darüber. 
Der Zugang zum Verfahren muss für Kinder 
und Jugendliche klar geregelt, die Umsetzung 
standardisiert sein. (Vgl. ebd.: 24)

Vertiefend zum Thema Beschwerdeverfahren 
empfehlen wir den Flyer „Beschweren er-
laubt! 10 Empfehlungen zur Implementierung 
von Beschwerdeverfahren in Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe“ des BIBEK-For-
schungsprojektes an der FU Berlin unter Lei-
tung von Prof. Dr. Ulrike Urban-Stahl (2013).

Aus den formulierten Leitlinien und Grund-
sätzen wurden im Rahmen unseres Projektes 
von Jugendlichen und Fachkräften zusammen 
konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet. 
Für die erfolgreiche Umsetzung in die Praxis ist 
ein gemeinschaftlicher und kreativer Umgang 
damit erforderlich. 
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Handlungsempfehlungen

• Kinder und Jugendliche entwickeln gemeinsam mit Fachkräften und Leitung einen soge-
nannten „Rechtekatalog“. Dieser enthält z.B. nach dem Vorbild des Projektes Erziehung 
braucht eine Kultur der Partizipation (2003 - 2005) der Evangelischen Jugendhilfe Bochum 
des Diakonieverbundes Schweicheln e.V., die „für wichtig erachteten Rechte in der Be-
treuung, wie z.B. das Recht auf Privatsphäre in der Wohnung oder das Recht auf Telefon- 
und Briefgeheimnis in Büro und Wohnung“ (Erz 2008: 209). Der Rechtekatalog dient nicht 
nur zur Absicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in einer Einrichtung, son-
dern ebenso „als Standard und Orientierung für das Handeln der MitarbeiterInnen“ (Ebd.: 
210). Die Erfahrungen aus dem Projekt zeigen, dass es dadurch häufiger „zu konstruktiven 
Auseinandersetzungen und klaren Absprachen und Regeln miteinander kommt“ (Ebd.). 
Der Rechtekatalog wird in die Herkunftssprachen der Jugendlichen übersetzt.

• Kinder und Jugendliche entwickeln gemeinsam mit Fachkräften und Leitung ein soge-
nanntes „Ampelplakat“. Nach dem Vorbild der Jugendhilfe Hochdorf veranschaulicht 
dieses in den Ampelfarben Fehlverhalten von Betreuern (rot), pädagogisch kritisches 
Verhalten (gelb) sowie pädagogisch richtiges Verhalten, das Kindern nicht immer gefällt 
(grün). Das Ampelplakat hängt gut sichtbar an verschiedenen Stellen der Einrichtung aus, 
regt Fachkräfte an, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und dient allen – sowohl Bewoh-
nerInnen als auch BetreuerInnen – als anschauliche Gedächtnisstütze.

• Kinder und Jugendliche entwickeln gemeinsam mit Fachkräften und Leitung kinder- 
und jugendgerechte Möglichkeiten (Kummerkasten, Sprechstunde, Gruppenabend, 
Beschwerdeplattform im Intranet, telefonisches Beschwerdemanagement, etc.) und 
Verfahren (mündlich, schriftlich, telefonisch, online, etc.), um sich im Bedarfsfall inner-
halb wie außerhalb der Einrichtung (Vormund, Jugendamt, Heimaufsicht, ggf. externe 
Ombudsstelle) schnell und effektiv beschweren bzw. Anregungen geben zu können.
Diese verschiedenen Möglichkeiten werden auf einem Flyer oder Plakat visualisiert 
und gut sichtbar in der Einrichtung aufgehängt. Grundlage für die Beschwerde ist das 
individuelle Gefühls- und Rechtsempfinden des Beschwerdeführers. Im besten Fall wird 
die Beschwerde durch einen vermeintlichen Verstoß gegen gesetzliche Vorgaben der Kin-
der- und Menschenrechte im Allgemeinen, der Kinder- und Jugendhilfe im Besonderen 
oder des internen „Rechtekatalogs“ im Speziellen begründet. Dies darf jedoch keine Be-
dingung für eine gültige Beschwerde sein und kann bei Kindern und Jugendlichen nicht 
vorausgesetzt werden.

• Kinder und Jugendliche wählen eine Fachkraft als Vertrauensperson für einen bestimm-
ten Zeitraum, um die Koordination und Bearbeitung der Beschwerden bzw. Anregungen 
sicher zu stellen. Die Aufgabe der Vertrauensperson ist es, sich für eine schnelle Lösung 
des vorgebrachten Problems einzusetzen, indem es innerhalb der Einrichtung wahrge-
nommen, nach vorher festgelegten Verfahren bearbeitet wird und eine „möglichst hohe 
Zufriedenheit für alle Beteiligten“ (Ebd.) hergestellt wird.  
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• Gemeinsam mit dem „Rechtekatalog“ ist das Beschwerdemanagement den Kindern 
und Jugendlichen bei ihrer Aufnahme in die Einrichtung vorzustellen, mündlich zu er-
läutern und als Infomaterial, im besten Fall auf ihre Muttersprache übersetzt, auszu-
händigen. Dabei ist auf kinder- und jugendgerechte Sprache und Vermittlungsformen 
zu achten. Es kann nicht vorausgesetzt werden, dass Kinder und Jugendliche Beschwer-
demanagement den notwendigen Stellenwert beimessen. Deshalb sind seitens der Ein-
richtung bedeutungsfördernde Maßnahmen durchzuführen, wie bspw. die regelmäßige 
Wahl der Vertrauensperson, die Überarbeitung des „Rechtekatalogs“, uvm. Das Fehlen 
von Beschwerden ist in der Regel kein Anzeichen für eine umfassende Zufriedenheit von 
Heranwachsenden in einer Einrichtung, sondern ein Hinweis für fehlende Bereitschaft 
und Motivation zur Beschwerde. In diesem Fall haben Betreuerinnen und Betreuer die 
Aufgabe auf die Möglichkeiten zur Beschwerde hinzuweisen und zu ermutigen diese auch 
zu nutzen. (Vgl. Ebd.: 211)

• Ein gutes Beschwerdemanagement bezieht sich nicht nur auf die Strukturen innerhalb 
einer Einrichtung, sondern beinhaltet ebenso die Möglichkeit sich an Vormund, den 
zuständigen Jugendamtsmitarbeiter, die Heimaufsicht und ggf. einem externen Om-
budsmann zu wenden. Um das sicher zu stellen sind die Kontaktdaten der zuständigen 
Ansprechpartner und die Möglichkeiten (mündlich, schriftlich, telefonisch, per E-Mail) zur 
Beschwerde Kindern und Jugendlichen vorzustellen und in die auszuhändigenden Info-
materialien aufzunehmen. 

• Alle wichtigen Infomaterialien zum Beschwerdemanagement sind zusätzlich für jeden 
gut sichtbar über das „Schwarze Brett“ zu veröffentlichen. Desweiteren sind die Infor-
mationen in die Herkunftssprachen der Jugendlichen übersetzt.

• Vor der Implementierung des Beschwerdemanagements in den Alltag einer Einrichtung 
ist gemeinsam zwischen Leitung und Team abzuklären, welche Konsequenzen im Fal-
le einer Beschwerde gezogen werden und was auf die einzelnen Fachkräfte zukommt. 
Auf keinen Fall darf ein Arbeitsklima entstehen, in dem Fachkräfte auf Grund einer Be-
schwerde befürchten müssen abgemahnt zu werden bzw. ihren Arbeitsplatz zu verlieren. 
Auch wenn das nicht immer ausgeschlossen werden kann, sollten gravierende arbeits-
rechtliche Verfehlungen dadurch aufgedeckt werden. Auf der Ebene des Teams kann Be-
schwerdemanagement nur dann die notwendige Akzeptanz erlangen, wenn gleichzeitig 
eine „fehlerfreundliche Kultur“ etabliert wird. Indem Kritik oder Beschwerden produktiv 
aufgegriffen und gemeinsam bearbeitet werden, wird verhindert, dass unnötige Ängste 
oder Befürchtungen auf Seiten der Fachkräfte entstehen.„Fehlt den MitarbeiterInnen 
diese Sicherheit, werden sie das Beschwerdeverfahren gegenüber den KlientInnen nicht 
transparent machen.“ (Ebd.)

• Die gemeinsam entwickelten Möglichkeiten und Verfahren zur Beschwerde oder Anre-
gung sind in das Leitbild und die pädagogischen Konzepte des Trägers bzw. der Einrich-
tung zu implementieren.

• Das Beschwerdemanagement ist als wesentlicher Bestandteil dem Qualitätsmanage-
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ich habe eine 
Beschwerde /  an-

regung 

zur Beratung 
und Entschei-

dungsfindung 
kann ich auf Vertrau-
ensperson und 

Gruppenspre-
cher zurück-
greifen

ich überlege 
und entscheide mich, 

a) an wen ich die Be-
schwerde/ anregung rich-

ten möchte, 
b) welche Beschwerdemög-
lichkeit am besten zu mir 
passt und 

c) ob ich anonym blei-
ben möchte oder 

nicht.

Ent scheidung über 
Beschwerde möglichkeit 
und -verfahren. zur aus-
wahl stehen:

a. ich wende mich schriftlich 
(Kummerkasten, online-Kummerkasten) an 
Gruppensprecher, Vertrauensperson oder 
beide. Meine identität bleibt anonym.

B. ich wende mich schriftlich oder mündlich 
an Gruppensprecher, Vertrauensperson 
oder beide. auf Wunsch kann meine identi-
tät in der weiteren Bearbeitung anonym 
bleiben.

C. ich wende mich schriftlich (Brief, E-Mail) 
oder mündlich an meinen Vormund, den 
zuständigen Jugendamtsmitarbeiter, eine 
externe ombundsstelle oder die Heimauf-
sicht.

Bearbeitung der Beschwerde innerhalb der Einrichtung (a. und B.)

ment eines Trägers bzw. einer Einrichtung hinzuzufügen und seitens der Leitung bzw. 
dem QM-Beauftragten sicher zu stellen. 

• Gemeinsam mit anderen Trägern, den Jugend- und Landesjugendämtern ist darauf hin-
zuwirken, überörtliche Gremien zu schaffen, in denen sich Gruppensprecher zum einen 
und Vertrauenspersonen zum anderen regelmäßig austauschen, gemeinsam Konzepte 
zu dem Thema entwickeln sowie Trägern und Jugendämtern beratend zur Seite stehen. 
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1. Dokumentation der Beschwerde/ Anregung ins Beschwerdelog-
buch nach folgendem Muster: Bearbeitungsnummer; Datum der 
Beschwerdeabgabe; Datum der Beschwerdeaufnahme; name 
des Beschwerdeführers (falls angegeben); wird eine anonymi-
sierte Bearbeitung gewünscht?; Beschwerdeinhalt; Wunsch/Bit-
te/ziel (falls formuliert); 

2. Bearbeitung der Beschwerde und Erarbeitung eines Lösungs-
vorschlags: zunächst informieren sich Grup pen  sprecher und 
Vertrauens person gegenseitig über die eingegangene Be-
schwerde/ anregung und bilden gemeinsam ein Beschwerde-
gremium. Falls Fachkräfte bzw. Mitbewohner in der Beschwerde 
namentlich Erwähnung finden, werden sie darüber informiert 
und ins Gremium eingeladen. Falls  gewünscht, wird auch der 
Beschwerdeführer ins  Gremium eingeladen. Falls notwendig (im 
Falle straf- bzw. arbeitsrechtlicher Vergehen) wird zu dem Ge-
spräch die Leitung hinzugezogen. Falls keine Person in der Be-
schwerde direkt genannt, sondern lediglich ein Umstand bzw. 
Sachverhalt innerhalb der Einrichtung angesprochen wurde, so 
ist das  Gremium je nach Bedarf und Kompetenz durch die Be-
wohner als Ganzes (Gruppenabend), das team oder die Lei-
tung zu ergänzen. Das Gremium erarbeitet einen für alle zufrie-
denstellenden Lösungsvorschlag. 

3. Rückmeldung an Beschwerdeführer und Lösung des Problems: 
Der Lösungsvorschlag wird an den Beschwerdeführer (falls be-
kannt) rückgemeldet und sein Einverständnis eingeholt. Der Lö-
sungsvorschlag wird in die tat umgesetzt oder nachbearbeitet. 
Die Lösung wird ins Logbuch eingetragen.

10

T
A
G
E



52

Ergebnisse aus der praktischen Umsetzung des Konzepts

Zum Zeitpunkt der zweiten Befragung,

•	 geben zwei der fünf Einrichtungen an, einen „Rechtekatalog“ zu  besitzen. In einer 
Einrichtung wurde er gemeinsam von Jugendlichen und Fachkräften erarbeitet. 

•	 gibt es nach Angaben der Fachkräfte in drei von fünf Einrichtungen ein 
Beschwerdeverfahren. Eine Einrichtung gibt an, dieses in den letzten Monaten mit den 
Jugendlichen gemeinsam erarbeitet zu haben. 

•	 wurde in einer Einrichtung gemeinsam mit den Jugendlichen ein „Ampelplakat“ 
erarbeitet.

Im Rahmen der Evaluation wurde deutlich, dass die Implementierung von Beschwerdeverfah-
ren Zeit braucht. Es muss sich in einem kontinuierlichen Prozess eine beschwerdefreundliche 
Einrichtungskultur sowie Haltung unter Mitarbeitenden und Leitung entwickeln, damit das Be-
schwerdemanagement  erfolgreich ist. Die Bereitsstellung entsprechender Verfahren ist hier nur 
ein erster Schritt.

„Die Jugendlichen wissen, wo sie sich beschweren können und nutzen dies auch, 
zumindest intern. Allerdings gibt es Einzelne, die das Gefühl haben, dass sich trotz 
Beschwerden nichts ändert odert verbessert.“

Einrichtungsleitung

Stolpersteine

Das Beschwerdemanagement

• …ist „von oben“ verordnet und wurde nicht gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen 
sowie Fachkräften und Leitung erarbeitet. 

• …wurde zwar mit Kindern und Jugendlichen erarbeitet, wird aber nur durch die Fachkräfte 
nach eigenem Ermessen umgesetzt. Es gibt keine Einbeziehung von Kindern und Jugend-
lichen in die Bearbeitung einzelner Beschwerden. Transparenz und Machtteilung fehlen. 

• …beschränkt sich nur auf die Strukturen innerhalb des Trägers/der Einrichtung und be-
zieht keine externe Personen und Stellen mit ein (Vormund, Jugendamt, Heimaufsicht, 
Ombudsstelle). 
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• …wurde nicht transparent gemacht und „schlummert“ in den Aktenordnern der Einrich-
tung vor sich hin. Die neuankommenden Kinder und Jugendlichen werden nicht darüber 
informiert. Es gibt keine Infomaterialien, weder auf Deutsch noch auf den Mutterspra-
chen der Bewohner. 

• …ist eingleisig oder unvollständig. Es sieht bspw. nur die mündliche Beschwerdemöglich-
keit gegenüber der Leitung vor. Eine anonyme Beschwerde ist nicht vorgesehen. Oder es 
fehlen bspw. die beiden Kummerkästen für einrichtungsinterne und externe Beschwerden 
(Jugendamt, Heimaufsicht, Ombudsstelle).

• …wird nicht als Teil der Einrichtungskultur gepflegt. Es gibt keine regelmäßigen Gespräche 
über eine Weiterentwicklung. Auch werden keine bedeutungsfördernden Maßnahmen, 
welche die BewohnerInnenauf das Beschwerdemanagement aufmerksam machen sollen 
durchgeführt. 

• …erhält innerhalb der Einrichtung nicht den notwendigen Stellenwert und wird als eine 
Art „freiwillige Leistung“ verstanden, die angeboten wird, wenn Zeit und Ressourcen zur 
Verfügung stehen. 

• …nimmt auf die Lebenswelt und Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen wenig Rück-
sicht. So sind bspw. die Formulierungen zur Erläuterung und Erklärung des Beschwer-
demanagements nicht kinder- und jugendgerecht. Bei UMF werden gute bis sehr gute 
Deutschkenntnisse vorausgesetzt. 

• …lässt Gruppensprecher als Vertreter der Bewohner oder die Vertrauensperson oder bei-
de vermissen. 

• …dauert zu lange. Beschwerden werden nicht zügig sondern schleppend oder gar nicht 
wahrgenommen und bearbeitet. 

• …dient dazu, um seitens der Leitung Druck auf Mitarbeitende auszuüben und sie zu diszi-
plinieren. Fehler sind nicht erwünscht und werden bestraft. 

• …wurde nicht als Teil des Leitbildes, Qualitätsmanagements und pädagogischer Konzepte 
verankert.

Praxisbeispiel 

Hamid ist 16 Jahre alt, kommt aus Afghanistan und wird derzeit zusammen mit fünf weiteren 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in einer Einrichtung stationär betreut. Bei seiner 
Ankunft wurde er sehr herzlich von Fachkräften und Bewohnern begrüßt und im Haus herum-
geführt. Nachdem er sich in seinem Zimmer ein wenig eingerichtet hatte gab es ein offizielles 
Aufnahmegespräch mit Klaus, seinem Bezugsbetreuer, Antje, der gewählten Vertrauensperson 
und Ali, dem Wohngruppensprecher. Alle drei haben ihm ruhig und verständlich die wichtigsten 



54

Informationen zur Einrichtung, den Regeln und 
Gepflogenheiten innerhalb der Wohngruppe 
sowie seine nächsten wichtigen Termine und 
Aufgaben erläutert. Das Gespräch wurde von 
einem Dolmetscher übersetzt. 
Während des Gesprächs bekam Hamid ein 
paar wichtige Unterlagen überreicht, wovon 
die meisten in seine Muttersprache übersetzt 
waren. Darunter ein „Rechtekatalog“ sowie 
ein bunter Flyer in dem erklärt wurde, wie und 
bei wem er sich beschweren könnte, falls er 
mit der Betreuung bzw. Unterbringung in der 
Wohngruppe nicht zufrieden wäre oder das 
Gefühl hätte nicht richtig behandelt worden zu 
sein. Auch mündlich wurde er nochmals dar-
auf hingewiesen, dass er keine Angst haben 
muss sich zu beschweren oder Anregungen zu 
geben. Niemand in der Einrichtung hätte da-
mit ein Problem. Wenn er also einmal einen 
Grund zur Beschwerde oder Anregung hat, so 
wurde ihm gesagt, kann er jederzeit auf den 
Gruppensprecher oder Antje als gewählte Ver-
trauensperson zugehen, die versuchen werden 
so schnell wie möglich eine gute Lösung zu fin-
den, mit der auch er einverstanden ist. Sollte 
er aber doch mal Angst haben sich offen über 
jemanden oder eine Sache in der Wohngruppe 
zu beschweren, so kann er das gerne auch an-
onym machen. Am nächsten Tag wurden ihm 
die Beschwerdemöglichkeiten und -verfahren 
genauer erläutert. 
Sollte er aus irgendeinem Grund gänzlich das 
Vertrauen in die Betreuerinnen und Betreuer 
der Einrichtung verlieren, so steht ihm auch 
noch ein zweiter und dritter Weg zur Verfü-
gung, um sich über die Unterbringung und Be-
treuung in der Wohngruppe zu beschweren. 
Zum einen kann er sich natürlich jederzeit an 
seinen Vormund wenden, der in solchen Fällen 
verpflichtet ist mit ihm zu sprechen und ggf. 
das Jugendamt zu informieren. Zum anderen 
aber kann er sich auch direkt an das Jugend-
amt wenden. Herr Stadler, sein zuständiger 
Jugendamtsmitarbeiter ist telefonisch, per E-
Mail oder in seiner Sprechstunde persönlich 
zu erreichen. Alle wichtigen Kontaktdaten be-
finden sich auf dem ausgehändigten Infoblatt. 

Gerne kann er auch einen Brief an Herrn Stad-
ler schreiben, falls ihm das lieber wäre. Dafür 
gibt es im Haus den „Kummerkasten Jugend-
amt“, den nur der Gruppensprecher einmal 
wöchentlich leeren und den Brief an das Ju-
gendamt weiterleiten darf. 
In den nächsten Tagen hatte Hamid dann ge-
nügend Zeit, um alle Infomaterialien durchzu-
lesen. Darunter auch den „Rechtekatalog“ aus 
dem er erfahren konnte, welche Rechte er hat 
und wie wichtig es ist darauf zu achten und sie 
ggf. auch  einzufordern. Er hätte niemals ge-
dacht, dass er als Jugendlicher so viele Rechte 
hat und diese auch noch durch verschiedene 
Gesetze geschützt sind. 
Eines Tages als er von der Schule nach Hause 
kam, musste Hamid feststellen, dass jemand, 
wahrscheinlich sein Betreuer, einen sehr pri-
vaten Brief, der an ihn adressiert war, geöffnet 
hatte. Eigentlich war das nicht ungewöhnlich, 
da Klaus auch sonst immer seine Post geöff-
net hatte, um nachzusehen ob wichtige Nach-
richten vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, der Ausländerbehörde oder dem 
Jugendamt dabei waren. Und eigentlich hatte 
er bislang auch kein Problem damit, da ihm 
Klaus besser erklären konnte was da drin stand 
und was er tun musste. Das war eigentlich eine 
gute Hilfe für ihn. 
Aber dieser private Brief von einem Mädchen 
aus seiner Schule war etwas anderes. Der ging 
nur ihn etwas an. Niemand sonst sollte ihn le-
sen. Er fragte sich, ob sein Betreuer den Brief 
nur geöffnet oder auch gelesen hatte. Schließ-
lich konnte er sich nicht sicher sein. Das Ganze 
war ihm plötzlich sehr peinlich. Hamid über-
legte wie das passieren konnte und war plötz-
lich sehr verärgert über das Handeln seines Be-
treuers. Er erinnerte sich an den „Rechtekata-
log“ indem irgendetwas über „Briefgeheimnis“ 
drin stand. Nachdem er das Heft wiedergefun-
den hatte, konnte er nachlesen, dass niemand 
das Recht hat, seine Post zu öffnen. Hamid war 
sich jetzt sicher, dass der Betreuer nicht richtig 
gehandelt und einen Fehler gemacht hat. 
Da an diesem Tag auch Antje Dienst hatte, ging 
Hamid in einer ruhigen Minute zu ihr und er-
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zählte ihr von dem Vorfall. Sie fragte ihn was 
er sich diesbezüglich wünschen würde und ob 
er bei einem klärenden Gespräch (Beschwer-
degremium) dabei sein oder lieber anonym 
bleiben möchte. In diesem Fall würde Sie, um 
seine Identität zu schützen mit dem gesamten 
Team sprechen und auf das bestehende Brief-
geheimnis hinweisen. Hamid meint daraufhin, 
dass er ja eigentlich bisher auch davon profi-
tiert hat, wenn Klaus seine „Behördenpost“ 
geöffnet, er sich aber nun sehr darüber geär-
gert hat, dass Klaus auch private Briefe einfach 
öffnet. Ihm würde es vollkommen ausreichen, 
wenn Klaus in Zukunft nur noch die „Behör-
denpost“ öffnet und den Rest verschlossen an 
ihn weitergibt. Deshalb und weil er auch eine 
gute Beziehung zu Klaus hat möchte er gerne 
bei dem Gespräch dabei sein. 
Nachdem Hamid gegangen war trug Antje die 
Beschwerde in das Logbuch ein. Anschließend 
informierte sie Ali, den Gruppensprecher und 
ging am nächsten Tag auf Klaus zu, um ihn 
über die Beschwerde zu informieren. Gemein-
sam vereinbarten sie für den nächsten Tag 
ein Gespräch, in dem zunächst Hamid seine 
Beschwerde noch einmal mündlich vortragen 
konnte. Als erfahrener Pädagoge konnte Klaus 
heraushören, dass sich Hamid vor allem über 
das Öffnen des privaten Briefes geärgert hat-
te und nicht grundsätzlich etwas gegen ihre 
stillschweigende Übereinkunft hatte. Dennoch 
fragte er nochmal explizit nach, ob er in Zu-
kunft seine Post öffnen sollte oder nicht, was 
Hamid sofort mit einer Einschränkung bejahte. 
Es wäre für ihn eine große Hilfe, wenn Klaus 
auch weiterhin die „Behördenpost“ öffne und 
ihm den Inhalt verständlich erkläre. Aber pri-
vate Briefe möchte er doch lieber selbst öffnen 
und lesen. 
Zumindest in diesem letzten Punkt konn-
te Klaus Hamid beruhigen. Nachdem er den 
Brief geöffnet und gesehen hatte, dass es ein 
handschriftlicher Brief war, hat er diesen, ohne 
eine Zeile gelesen zu haben wieder ins Kuvert 
gesteckt. Dieser letzte Hinweis war für Hamid 
doch eine große Erleichterung, die zur Ent-
spannung des Geschehens beitrug. Nachdem 

die Vereinbarung zwischen Klaus und Hamid 
noch einmal im Wortlaut wiederholt und im 
Logbuch als akzeptierte Lösung vermerkt wur-
de, konnte das Gespräch beendet und das Gre-
mium aufgelöst werden. 
Für Klaus war die Beschwerde im Nachhinein 
eine sehr wertvoller Hinweis darauf, dass er 
die stillschweigende Übereinkunft von Anfang 
an hätte transparent machen und eine offizi-
elle Vereinbarung mit Hamid treffen müssen. 
Nur so hätte er solchen und ähnlichen Situa-
tionen vorbeugen und sich gegenüber der Lei-
tung und dem Gesetzgeber absichern können. 
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Beteiligung bedeutet nicht, Kinder und Ju-
gendliche bei allen Fragen entscheiden zu las-
sen. Vielmehr geht es um „einen transparen-
ten Umgang mit Entscheidungsmacht.“ (Ur-
ban-Stahl 2012: 13). Junge Menschen merken 
schnell, ob ein Partizipationsangebot ernst ge-
meint oder lediglich ein legitimatorisches Fei-
genblatt ist. „Demgegenüber ist es sinnvoller 
zu begründen, warum in konkreten Situatio-
nen eine Beteiligung an Entscheidungsmacht 
eingeräumt wird oder nicht. Dies nimmt junge 
Menschen ernst, fördert die Glaubwürdigkeit 

von Fachkräften und führt zu einer verstärkten 
Reflexion von Fachkräften über die Begrün-
dung des Handelns“ (Ebd.).

Dass Beteiligung ein Querschnittsthema ist 
und damit sämtliche Bereiche der pädagogi-
schen Arbeit berührt, wurde in den vorange-
gangenen Kapiteln ausführlich dargelegt. An 
dieser Stelle soll überblicksartig noch einmal 
auf die gängigsten Bereiche von Beteiligung 
eingegangen werden - ohne dabei vollständig 
sein können:

Hilfeplan

• Kinder und Jugendliche sind über Bedeutung und Ablauf des Hilfeplans umfassend zu infor-
mieren. 

• Die AdressatInnen sind durch die BetreuerInnen in verständlicher Weise ausführlich auf das 
Hilfeplangespräch vorzubereiten.

• Das Hilfeplangespräch findet unter Beteiligung der AdressatInnen statt, insofern diese keine 
Einwände haben. Es findet in kind- bzw. jugendgerechter Weise und angenehmer Atmosphä-
re statt.  

• AdressatInnen haben das Recht zu den Berichten der BetreuerInnen gegenüber dem Jugend-
amt Stellung zu nehmen. Ihre Perspektive auf beschriebene Sachverhalte und Verhaltenswei-
sen ist entsprechend anzuerkennen und zu dokumentieren (z.B. im Protokoll zum Hilfeplan-
gespräch oder im Bericht selbst).

• Kinder und Jugendliche müssen darin bestärkt werden eigene Wünsche und Ziele zu formu-

„Es gibt bei uns HP-Vorlagen, wo bestimmte Bereiche beschrieben werden. Die HP-Vorlagen werden 
mit den Jugendlichen zusammen geschrieben: Wir beraten vorher einmal im Team, in welche Richtung 
es gehen könnte. Dann findet ein Gespräch mit Bezugsbetreuer und dem Jugendlichem statt, was der 
Jugendliche glaubt in welche Richtung es gehen soll. Dann wird diese Vorlage gemeinsam geschrieben. 
Im HP-Gespräch sitzen wir nur zur Unterstützung, die Jugendlichen sollen in erster Linie selber er-
zählen. “

Betreuerin
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lieren, welche die Ausgestaltung des Hilfeplans maßgeblich mitbestimmen. 

Ergebnisse aus der praktischen Umsetzung des Konzepts

Zum Zeitpunkt der zweiten Befragung,

• geben 12 % aller befragten Jugendlichen an, nicht ausreichend auf das HPG 
vorbereitet worden zu sein, im Vergleich zu 28% bei der ersten Befragung.

• hatten deutlich weniger Jugendliche (24%) das Gefühl, beim HPG nicht 
mitbestimmen zu können, als bei der ersten Befragung (45%).

Wahl der Unterbringungs- und Betreuungsform

• AdressatInnen sind über Unterbringung- und Betreuungsformen im Rahmen der Kinder- und 
Jugendhilfe umfassend zu informieren und zu beraten. Hierbei ist die Unterstützung des Ju-
gendamtes und des Vormunds einzuholen. 

• Kinder und Jugendlichen können frei aus unterschiedlichen Angeboten auswählen (vgl. § 5 
KJHG). 

• Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit in bevorzugte Betreuungsangebote zu wech-
seln, wenn diese frei werden. 

• Unterschiede in der Gestaltung von Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen zwischen den Ju-
gendämtern als Kostenträger, dürfen keine Auswirkungen auf die Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen im Alltag einer Einrichtung haben. Allen sind die gleichen Rechte, Chancen 
und Beteiligungsmöglichkeiten zu gewähren. Auf Gleichstellung und Gleichbehandlung ist zu 
achten.

Geld

• Der richtige Umgang mit Geld ist ein wichtiges pädagogisches Ziel der Betreuung und muss 
entsprechend den jeweiligen individuellen Voraussetzungen der AdressatInnen gestaltet wer-
den. 

• Kindern und Jugendlichen ist transparent zu machen, welche finanziellen Leistungen für sie 
seitens des Jugendamtes zur Verfügung gestellt werden.   

• Bei der Frage wie (Barauszahlung, Überweisung) und in welchen Abständen (wöchentlich, 
monatlich) sie ihr Taschengeld erhalten, sind sie zu beteiligen. Das Ziel ist eine gemeinsame 
Lösung zu finden. Verschiedene Modelle können hierfür, je nach Alter und Grad der Selbstän-
digkei, vereinbart werden: 
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 ° Die / Der Jugendliche erhält zu Beginn der Betreuung das Taschengeld in wöchentlichen 
Ratenzahlungen, bis sich ein sicherer Umgang mit dem Geld erweist. Anschließend kann 
eine monatliche Einmalzahlung vereinbart werden. 

 ° Der Jugendliche erhält zu Beginn der Betreuung das Taschengeld als monatliche Einmal-
zahlung. Sollte sich nach spätestens zwei Monaten herausstellen, dass noch kein sicherer 
Umgang mit Geld erlernt wurde, können Ratenzahlungen in kürzeren Abständen verein-
bart werden.

• AdressatInnen haben das Recht mitzuentscheiden wofür ihr Taschengeld und Teile der Be-
treuungspauschale (z.B. für Einrichtung, Kleidung, Haushalt, etc.) ausgegeben werden. 

Ergebnisse aus der praktischen Umsetzung des Konzepts

Zum Zeitpunkt der zweiten Befragung,

• geben weniger Jugendliche (19 %) an, nicht selbst entscheiden zu können, wofür 
sie ihr Taschengeld bzw. Teil der Betreuungspauschale ausgeben, als bei der ersten 
Befragung (25%).

Wahl der Schule oder Ausbildung

• Kinder und Jugendliche sind über Beschulungs- und Ausbildungsmöglichkeiten umfassend zu 
informieren und zu beraten. Externe Fachkräfte und Beratungsstellen sind einzubeziehen. 

• Bei der Wahl der Schule bzw. Ausbildung sind die Vorstellungen von AdressatInnen maßgeb-
lich zu berücksichtigen. 

Vormundschaft

• BetreuerInnen tragen dafür Sorge, dass Kinder und Jugendliche die Rolle des Vormunds ken-
nen und verstehen. Ggf. müssen die Unterschiede zwischen den einzelnen Vormundschafts-
arten näher erläutert werden.   

• Kinder und Jugendliche sind über die Möglichkeiten eines Vormundschaftswechsels beim Fa-
miliengericht zu informieren. 

• Im Falle von Privatvormundschaften ist sicher zu stellen, dass diese ausreichend informiert 
und geschult werden. Dazu soll die Unterstützung des Jugendamts eingeholt werden. 
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Entscheidung über Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung

• Der Bedarf wird gemeinsam zwischen Lehrkräften und AdressatInnen ermittelt und den Be-
treuerInnen mitgeteilt.

• Der Antrag beim Jugendamt ist durch BetreuerInnen in Absprache mit dem Vormund einzu-
reichen. 

• Die Vereinbarung der Termine zur Nachhilfe oder Hausaufgabenbetreuung erfolgt in gemein-
samer Absprache zwischen den AdressatInnen, den BetreuerInnen und dem/der Nachhilfe-
lehrerIn.

Freizeit- und Urlaubsgestaltung

• Sämtliche Freizeit- und Urlaubsaktivitäten werden in Absprache zwischen AdressatInnen und 
BetreuerInnen entschieden und gestaltet.

• Den AdressatInnen wird der finanzielle Rahmen transparent gemacht, um keine unerfüllba-
ren Bedürfnisse zu wecken.

• Den Gruppen steht ein eigenes Budget für Gemeinschaftsaktivitäten zur Verfügung, das sie 
selbst verwalten.  

Ergebnisse aus der praktischen Umsetzung des Konzepts

Zum Zeitpunkt der zweiten Befragung,

• geben alle fünf Einrichtungen an, dass die Jugendlichen aktiver in die Planung von 
Freizeit- und Urlaubsaktivitäten involviert sind als zum ersten Befragungszeitpunkt.

Die Ferienreise wurde auch ein bisschen anders geplant als in vergangenen Jahren. Früher 
haben wir gesagt wir fahren dort hin, basta. Jetzt haben wir geguckt, dieses Budget 
haben wir zur Verfügung, diese Möglichkeiten haben wir im Internet gefunden, wir stellen 
den Jugendlichen die Orte vor. Sie konnten sich dann selbst entscheiden. Das hat sich 
Schritt für Schritt verändert. Das ist für uns eine totale Neuerung gewesen. Mal sehen 
wie’s dann weitergeht. Vielleicht geht es noch eine Stufe höher, dass die Jugendlichen selber 
gucken.

Betreuerin
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Entscheidung über Sport- und Vereinsaktivitäten

• Kindern und Jugendlichen sind geeignete Sport- und Vereinsaktivitäten unter Berücksichti-
gung finanzieller Möglichkeiten vorzustellen. 

• Die Auswahl obliegt den AdressatInnen allein.

Begleitung bei wichtigen Terminen

• Unter Berücksichtigung des pädagogischen Hintergrunds (Verselbständigung) haben Adressa-
tInnen die Möglichkeit auf eine Begleitung bei wichtigen Terminen (Jugendamt,  Ausländer-
behörde, Arzt, etc.) zurückzugreifen. 

Wahl der Bezugsbetreuung

• AdressatInnen haben die Möglichkeit bei der Wahl des/r BezugsbetreuerIn mitzureden.

• AdressatInnen haben die Möglichkeit eines Wechsels bei der Bezugsbetreuung. 

• Alle in den Prozess involvierten Personen haben ein begründetes Vetorecht. 

Wahl der Vertrauensperson 

• Die AdressatInnen haben die Möglichkeit in regelmäßigen Abständen eine Vertrauensperson 
aus dem Team zu wählen.

Gestaltung des Speiseplans und der Essenszubereitung 

• Auf die Essens(zubereitungs)wünsche von Kindern und Jugendlichen ist Rücksicht zu nehmen.  

• Im Falle vielfältiger Wünsche aufgrund unterschiedlicher Herkunft und Kultur muss nach ge-
meinsamen Kompromissen gesucht werden. Diese sind unter Rücksicht auf den Grad der 
Selbständigkeit und des Alters zu gestalten. So kann den Jugendlichen entsprechend ihren 
Essgewohnheiten ein Kochkurs mit einer geschulten Person aus ihrer Kultur angeboten wer-
den. Anschließend entscheiden sie, ob sie sich selbst versorgen möchten oder durch die Ge-
meinschaftsküche.   

Das Mittagessen ist viel besser geworden. Wir würden nach wie vor lieber das 
Geld bekommen und selbst kochen, aber das geht halt nicht. Also müssen wir 
gemeinsam aus der Situation das Beste machen.“

Jugendlicher
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Bereiiche der BeteiliGunG

Ergebnisse aus der praktischen Umsetzung des Konzepts

Zum Zeitpunkt der zweiten Befragung,

• wurde nach Angaben der Fachkräfte in zwei der fünf Einrichtungen das Thema 
Essensversorgung neu diskutiert und Verbesserungsmöglichkeiten auf den Weg 
gebracht. In einer davon wurde gemeinsam mit den AdressatInnen vereinbart, 
die Essensbestellungen nun gemeinsam mit dem Gruppensprecher zu machen. 
Dadurch wird das Essen deutlich besser angenommen als zuvor. In drei der fünf 
Einrichtungen waren die Jugendlichen nach ihren Angaben bereits vor Umsetzung  
des Konzeptes mit der Verpflegungssituation (Selbstversorgung oder Großküche) 
zufrieden.

Neuaufnahme von Kindern und Jugendlichen

• BewohnerInnen einer Einrichtung haben die Möglichkeit bspw. im Rahmen von Gruppena-
benden Merkmale zu benennen, auf die bei der Auswahl und Aufnahme neuer Kinder und 
Jugendlicher durch Fachkräfte zu achten ist. 

• Die Wünsche und Vorstellungen der AdressatInnen sind ernst zu nehmen, gleichzeitig sind 
ihnen aber auch Grenzen zu setzen, z.B. bei Vorurteilen, Stereotypen oder Rassismen.

Einstellung von neuem Personal

• Im Vorfeld wird gemeinsam mit den AdressatInnen ein Kriterienkatalog erstellt, auf welche 
Fähigkeiten und Eigenschaften bei der Suche nach einer geeigneten Fachkraft zu achten ist.

• Bei der Einstellung von neuem Personal ist die Meinung der AdressatInnen zu berücksich-
tigen. 

Bauliche Veränderungen der Einrichtung

• Die AdressatInnen werden in die Planung, Organisation und ggf. auch in die Umsetzung von 
baulichen Veränderungen der Einrichtung einbezogen.

Regelungen für Sport- und Freizeitanlagen

• Die Regelungen (z.B. Nutzungszeiten etc. ) für Sport- und Freizeitanlagen (Discoraum, 
Schwimmhalle, etc.) werden mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam festgelegt und 
beschlossen.
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4. anHang für adressatinnen

partizipation - ein scHweres wort einfacH erklärt

Im Folgenden stellen wir einen Text zur Verfügung, der Jugendlichen in einfachen Worten erklärt, 
was sich hinter dem Begriff „Partizipation“ verbirgt und welchen Nutzen es für das eigene Leben 
sowie für eine demokratische Gemeinschaft bringt, sich zu beteiligen. 
Der Text ist neben Deutsch in folgende Sprachen übersetzt: Arabisch, Dari, Französisch, Englisch, 
Russisch, Somali und Vietnamesisch.
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deutsch

Partizipation – ein schweres Wort einfach erklärt

In dem Wort „Partizipation“ steckt „part“, was „Teil“ heißt. Vielleicht verstehst du das englische 
„to be part of something“ – Teil von etwas sein. Unter Partizipation versteht man also Teilhabe, 
Beteiligung, Mitbestimmung oder Einbeziehung.

Für das Leben in einer Demokratie bedeutet Partizipation zum Beispiel, dass die Menschen 
zwischen verschiedenen politischen Parteien wählen, dass sie demonstrieren können, wenn 
ihnen etwas nicht gefällt oder dass Jugendliche einen eigenen Jugendverein gründen können. 

Für dein Leben in der Jugendhilfe bedeutet das Folgendes:

Du hast das Recht, bei allen Gesprächen oder Entscheidungen, die dich betreffen, dabei zu sein, 
mitzusprechen und gehört zu werden. 

Das steht sogar in verschiedenen Gesetzen (z.B. in § 5 und § 8 des deutschen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes und in §12 der internationalen UN-Kinderrechtskonvention). Das heißt 
also, deine Betreuer sind sogar verpflichtet, dich in alle Angelegenheiten, die dich betreffen, 
einzubeziehen.

Zum Beispiel:

•	 Deine Gruppe macht regelmäßig Gruppenabende / Vollversammlungen, bei denen 
ihr gemeinsam Dinge besprecht. Hier kannst du auch eigene Themen einbringen.

•	 Du darfst mitentscheiden, wofür Gruppengelder verwendet werden.

•	 Die Betreuer erstellen die Gruppenregeln nicht alleine, sondern gemeinsam mit 
den Jugendlichen in der Gruppe.

•	 Dein Betreuer bereitet das Hilfeplangespräch mit dir gemeinsam vor. Wenn 
du möchtest, darfst du noch eine Vertrauensperson zum Hilfeplangespräch 
mitnehmen (z.B. einen Freund, einen Verwandten). Alle Entscheidungen müssen 
mit dir besprochen werden und gelten nur, wenn du mit ihnen einverstanden bist 
(Ausnahme: bei Selbst- oder Fremdgefährdung)

•	 Du hast das Recht, dich zu beschweren, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst.

•	 u.v.m.

Vielleicht ist es für dich ungewohnt, mit Erwachsenen über deine eigenen Vorstellungen zu 
diskutieren oder Entscheidungen gemeinsam mit anderen zu besprechen und zu treffen. 
Vielleicht fällt es dir am Anfang schwer. Mit der Zeit wirst du merken, dass es sogar Spaß macht, 
zu „partizipieren“, also dich zu beteiligen und mitzuentscheiden. Im Grunde ist das nichts 
anderes als „Teamwork“. Diese Fähigkeit eigene Ideen zu entwickeln, Lösungen für Probleme zu 
überlegen, mit anderen Menschen zu diskutieren und am Ende gemeinsame Entscheidungen 
zu treffen, hilft dir in deinem späteren Leben weiter. Denn diese Fähigkeit brauchst du z.B. auch 
in der Schule und v.a. auch in der Arbeit mit Kollegen.
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araBisch

 رآا–     ح 
 

 
 ا ا "Partizipation"  آ "part"  ء"، وه ." 

 رة اا  "to be part of something "–  أو  ن أي أن
 أن ،  ءا   رك . آ  و"Partizipation " أو

 ةن آ   رآا ا  : ،ارا و ،هوا ،اآا
 .وام

 
 

  د  ااب   ن  ة  دا  ارآ   ال أن ر ااد
ا إذا ،  ا ها  ا أن كن هآ أو أن ، ن   ا   ب را

  .   إن أرادوا
  
  

 أ   با ت د آ  ذ :  
رك  ، وأن   آ    ءات و     ارات، وأن أ   أن 

رأ و ر. ذ   ة ا كه ،ذ  وةو  ) ا دل اا  
ق ا ةا ا ا   دة اب، وال واا  ن اا  وا( .  اه

ا آ  اآ ا ن   أن ا ر ا.  
  
  

  ذ  ا و:  
  تأ دور   ا \   ا   نو  تا

 . ا   أ أ أن ح ات. ات
   ذ اا  رك أن ال اق أإ   ل ارات. 
 ب  ا   رآ  ،ده ا ا  ن  نا. 
 ا  و ع و ادإ  اآ  م .  إ  أن  إذا 

    ) / .(آ ا ة إ  و  و  أن  اراتا 
)ا  أو     ء.( 

   ت إذا  أن    ب . 
 إ 

 
 

اذ   دا  أن   ار  را ا ر أو  ارآ   و
 ، أي " ارآ"ف  أن  و   ا  اا ، و  ور ا. اارات

وه ا   إ  أي أ ر   أص  . رآ ا  ا واذ اارات
ا   .أ   رةذ إن اإ  ،ا  ت، وا ل  وا ،ر ذا

ا   ا    د ا   اراتا .  رةا  ج إ ف أ 
 ، راز     ذ  .  
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dari

Partizipation   ــ تشریح ساده ای یک کلمه ای مشکل: 
 

شاید تو مفهوم اصطلاح .میدهد" حصه یا بخش"نهفته است که معنی " Part"کلمه ای "  Partizipation" در درون واژه ای
 (  جزی از کل بودن.)ــ  را بدانی ــ قسمت و بخشی از یک چیزی بودن" to be part of something„انگلیسی 

،سهیم بودن، حق اشتراک در تصمیم گیری و سهیم ساختن (حق داشتن)بخش داشتن: معانی چون  Partizipationابرین کلمه ای بن
 .را میرساند

 
میتواند بطور مثال چنین تفسیر و معنی شود که انسانها در میان " Partizipation"برای زیستن در یک جامعه ای دموکراتیک ، 

دلخواه شان را انتخاب میکنند،که اجازه دارند تظاهرات کنند وقتی چیزی مورد پسند شان واقع احزاب مختلف سیاسی حزب 
 .نمیشود،و یا اینکه نوجوانان میوانند برای خویش انجمن و سازمانی تشکیل بدهند

 
 :در موسسه ای کمک به نوجوانان بطور ذیل میتواند معنی شود 

  
گیری ها که مربوط به تو میشوند اشتراک کنی ، حق ابراز نظر داشته باشی و نظریات تو حق داری که در تمام صحبت ها و تصمیم 

 .و پیشنهاد های تو شنیده شوند 
 

بطور نمونه در پاراگراف پنج و پاراگراف هشت قانون آلمان  کمک به کودکان و نوجوانان ) تو حتا در قوانین مختلف درج شده ای 
 (المللی حمایت از حقوق کودکانو در پاراگراف دوازده قرارداد بین 

 .این بدین معنی است که سرپرستان تو حتا مجبور و مکلف اند تا تو را در همه قضایای که به تو ارتباط میگیرند شرکت بدهند
 

 :بطور مثال 
 

مشترک را یا در جلسات عمومی که در آنجا شما مسایل و موضوعات  ـــ  گروپ تو نشست و گفتگو های شامگاهی برگزار میکند
 .در اینجا تو میتوانی موضوعی مورد نظر خود را وارد بحث کنی .مورد بحث قرار میدهید

 
 .ـــ  تو میتوانی در تصمیم گیری سهیم باشی که پول اختصاص یافته به گروپ ها برای چه چیزهای به مصرف برسد 

 
که این را مشترکن با نوجوانان و اعضای گروپ انجام میدهند ــــ مسوولین قواعد وقوانینِ  گروپ ها را به تنهایی وضع نمی کنند بل

. 
 

 .را مشترکن با تو آماده میکند" صحبت برنامه ای کمک رسانی" ــــ مسوول تو طرح 
مثلن ) با خود بیآوری " صحبت برنامه ای کمک رسانی"تو در صورتی که بخواهی اجازه داری که یک شخص مورد اعتمادت را در 

همه تصامیم بایست در صحبت و مشوره با تو گرفته شوند و تنها زمانی قابل اعتبارند که تو موافق (. یشاوند یک دوست یا خو
 (به استثنای حالاتی که خود و یا دیگران را به خطر مواجه کنی.) باشی

 
 .ی ـــ در صورتی که احساس کنی با تو رفتار ناعادلانه انجام میگیرد  تو این حق را داری که شکایت کن

 
 ــ و خیلی بیشتر از این

 
 

شاید برای تو غیر عادی باشد که با کلان سالان راجع به تصورات خود مباحثه کنی و برای تصمیم گیری با دیگران به گفتگو 
شاید در شروع برایت اینهمه آسان نباشد ولی با گذشت زمان خواهی دید که .بنشینی و تصامیم قطعی را مشترکن اتخاذ کنی

"partizipieren  " یعنی همان اشتراک کردن و گرفتن تصامیم مشترک. لذت  و شادی می آورد. 
 

 .نیست" Teamwork"ــــ در حقیقت این چیزی جز همان 
 

توانایی اندیشه و فکرِ  بکرِ  خود را پروراندن ، راه حل برای مشکلات یافتن ، با اشخاص دیگر بحث و گفتگو کردن و در پایان 
چراکه تو به این توانایی در مکتب و دوران .شترک گرفتن ، تو را همچنان در زندگی آیتده ات بیشتر کمک میکندتصامیم نهایی م

 .تحصیل هم نیاز داری و بیشتر از همه در محل کار با همکارانت 
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französisch

Participation -  un mot compliqué mais facile à expliquer 

Dans « participation » il y a « part ». Peut-être que tu connais l’expression en anglais « to be part 
of something » - faire partir de. Participation signifie donc prendre part à quelque chose, décider 
ensemble et surtout inclure tout le monde dans la prise de décision.

La vie en démocratie repose souvent sur la participation par exemple quand les individus vont 
voter pour le parti politique de leur choix,  ou lorsque la population manifeste quand quelque 
chose ne leur convient pas. Les jeunes aussi participent par exemple quand ils créent leur propre  
association.

Au sein du service d’assistance à la jeunesse tu as par exemple:
le droit d’assister, de participer et de te faire entendre lorsque les discussions et les décisions 
prises te concernent. 
Plusieurs lois sont là pour soutenir tes droits (le § 5 et le § 8 de la loi allemande sur l’aide à l’en-
fance et à la jeunesse  et dans le  §12 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant). 
Tes tuteurs/ assistants ont donc le devoir de te faire participer dans toutes les démarches qui te 
concernent. 

Par exemple: 

•	 Si ton  groupe organise régulièrement des réunions où vous échangez sur des sujets 
qui vous concernent tous, tu peux dans ce cadre proposer toi-même des thèmes.

•	 Tu as le droit de donner ton avis sur les dépenses du portefeuille commun.
•	 Les assistants/tuteurs ne fixent tout seul les règles mais avec le groupe de jeunes.
•	 Ton tuteur prépare avec  toi l’entretien sur ton projet individuel/éducatif. Tu as le 

droit si tu veux de demander à une autre personne d’être présente (un ami, un 
proche).  Toutes les décisions doivent être discutées avec toi et ces décisions ne 
seront appliquées que si tu les acceptes. (Exceptions: cas de mise en danger de soi 
ou d’autrui) 

•	 Tu as le droit de revendiquer tes droits si tu te sens en situation d’injustice. 

Peut être que tu n’es pas encore habitué à échanger avec des adultes ou  encore à prendre des 
décisions en groupe.
Ca va peut être un peu dur pour toi au début mais avec le temps tu vas voir que c’est sympa de 
«participer» et de décider tous ensemble. Au final c’est un travail d‘équipe que vous faites. 
La capacité d’avoir ses propres idées, d’échanger,  de trouver ensemble des solutions et de parve-
nir à prendre une décision commune tous ensemble, te servira beaucoup par la suite. 
Cette capacité à travailler ensemble est très importante à l’école mais aussi au travail avec tes 
collègues. 
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enGlisch

Participation - A difficult word but easy to explain 

The word “participation” means to be part of something, to be involved. It means co-determina-
tion and sharing in.

For life in a democracy participation means that people can chose between different political 
parties, that they can demonstrate to express their disapproval, or that teenagers can set up 
their own youth associations.

For your life in youth welfare services it means:
You have the right to be present, to be heard and to speak in all meetings or decisions concerning 
you. You can find this written down in several laws (e.g. § 5 and § 8 of the German Youth Welfare 
Act and §12 of the UN-Convention on the Rights of the Child). In accordance with these laws your 
caretakers are obliged to involve you in any matter concerning you.

For example:
•	 Your group regularly conducts group meetings in which you discuss things 

collectively. You may introduce own topics also.

•	 You can co-decide what to spend group money on.

•	 Caretakers do not set the rules for the group by themselves, but together with the 
youngsters in the group. 

•	 Your caretaker prepares the support plan conference in conjunction with you. If 
you like you can bring a confidant to the conference (e.g. a friend or a relative). All 
decisions have to be discussed with you and are valid only if you agree (exceptions: 
in case of danger to yourself or others).

•	 You have the right to complain when you feel you’re being treated unfairly. 

•	 And much more

Maybe you are not used to discuss your own ideas with adults or to make decisions in consultati-
on with others and talk them over. Maybe it is hard for you in the beginning. But in time you will 
see it’s fun to participate - to take part and to have a say. Basically, it’s the same thing as “team-
work”. This capacity to develop own ideas, to find solutions for problems, to debate with other 
people and at the end make a joint decision will help you later in your life. Because you need this 
capacity at school, for example, and especially at work with colleagues.
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russisch

Partizipation – сложносоставное слово просто объясняется.  
 
Слово "участие" происходит от слова "часть" . Возможно, вы 
знаете, что в английском  языке  „to be part of something“ - «быть 
частью чего-то». Таким образом, под словом «участие» 
понимается  вовлечение, участие в чем-то. 
 
Жизнь в условиях демократии означает  участие в выборах, например, возможность 
выбирать между различными политическими партиями , а также возможность 
молодыми людьми  продемонстрировать, если им что-то не нравится, или создать своё 
собственное молодежное объединение. 
 
Для помощи в твоей юной  жизни  это означает следующее: 
ты имеешь право участвовать во всех дискуссиях или решениях, которые влияют на 
твою жизнь, имешь право голоса в них и право быть услышанным. 
Это даже содержится в различных законах (например, в § 5 и § 8  немецкого закона о 
детях и молодежи и в § 12 Конвенции ООН о международных правах детей ). Другими 
словами, ваши наставники даже обязаны включать тебя в обсуждения  по всем 
ключевым вопросам, которые влияют на твою судьбу. 
 
Например: 

 
• Твоя группа регулярно проводит совместные вечера, на которых принимаются 
общие решения. На них ты, например, можешь предложить свою собственную тему. 
• Ты можешь принять участие в решении, с какой целью использовать групповые 
деньги. 
• Наставники не должны в одиночку устонавливать правила в группе - только с 
вашим участием. 
• Твой наставник готовит вместе с тобой план твоей помощи.  Если ты хочешь, тебе 
разрешается пригласить еще одного человека, которому ты доверяешь, (например, 
друга, родственника) для участия в составлении этого плана. Все решения должны 
быть согласованы с тобой и применяются только, если ты согласен с ними (за 
исключением если они подвергают опасности тебя или окружающих). 
• Ты имеешь право пожаловаться, если ты чувствуешь, что к тебе относятся 
несправедливо. 
И.т.п. (и тому подобное) 

 
Может быть, тебе непривычно обсуждать твои собственные идеи со взрослыми или 
принимать совместные решения, обсуждая их с другими. Возможно, тебе это будет 
вначале даваться трудно. Но со временем ты поймешь, что «участвовать» - это 
интересно, поэтому участвуй и принимай участие в совместных решениях. В общем и 
целом это не что иное, как «командная работа». Эта деятельность позволяет развивать 
свои собственные идеи, продумывать пути решения проблем, обсуждать их с другими 
людьми и принимать совместные решения и, в конце концов, поможет тебе в твоей 
дальнейшей жизни. Эти навыки пригодятся тебе, например, в школе и также в работе с 
коллегами. 
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somali (seite 1)

Partizipation – waa kalmad macnaheeedu adagayay laakiin, waa laguu 
fududeyn waxay ká dhigantahay.

Kalamdda „Partizipation“ waxaa  ká mit ah ama kú dhexjira „part“ , macnaha „qaar ká mit 
ah“ ayay ká dhigantahay.waxaa laga yaabaa inaad taqaanno haddii laguugu qoo Afingiriis, 
„tob e part of samething“- qaarkood ká midnoqo ama ahow. Partipazipation waxay marka ká 
dhiganatahay, Qaybkood, ká mid ahow, ama ká qaybal gal, há lagaa qaybgaliyo.

Haddii aad kú nooshahay Waddan Jamhuurid Dimiqoraadi ah, waxa ay Partizipation ká 
dhigantahay matalan, in Dadweynuhu Xisbiyo kala duwan midkood ay magacaaban karaan, ama  
dooran karaan, inay Mudaahirikaraan  ama Bannaanbixi karaan, haddii aysan raalli ká ahayn 
sida Xukunku yahay, ama haddii Dhallinyaro ay rabaan inay Qorsheeyaan Haayad qaabilsan 
Danaha gaarahaan  dhallinyarada.

Haddii lagasooqaado kú noolaashada caawimada Dhallinyarada ee aad adigu kú irto, waxay 
taasi ká dhigantahay, sidaan soo socota:

Waxaad xaq ú leedaday, in aad waxa danahahaaga qusaynaaya oo dhan, aad ká qaybgelikarto, 
oo Fikradaada lá tixgeliyo,   in Góaanada noloshaada ama Mustaqbalkaaga qusaynaaya lagaa 
qaybgeliyo. Taasna waxaa xitaa qoraaya Qodobo gaar ah ee Sharciga dhallinyarada qaabilsan 
sida, (matalan, Qodobka §5 iyo Qodobka §8 ee carruurta iyo Caawimada dhallinyarada iyo 
Qodobka 12§ ee Dunida Midowday ee UN-Xuquuqda carruurtana dhawrta). Taasi waxay ká 
dhigantahay in ay dadka kú qaabilsan ee Shaqaalaha meesha aad deggentahay ká mit ai, kú 
qasbanyihii inay Góaan walaba ay kaa qaybgeliyaan, sida Sharcigu qoraayo.

Matalan:

•	 Kooxdaaadu waxay wada fariistaan habeenno gaar ah, oo shiro lá galo, oo 
dhammaantiin aad ká wada hadashaan waxyaalo noloshiinna qusaynaaya. Adiguna 
aad halkaas ká hadlikarto ama fikradaadaa bixinkaro. 

•	 Adigu waxaad xaq ú leedahay inaad ká qaybgasho Góaanka,matalan, waxyaalaha 
lagu soogadikaro Lacagta ay Kooxdu Dhallinyaradu leeyihiin.

•	 Shaqaalaha idinqaabisan ee idinxanaaneeyaa, waa inay idinka qaygeliyaan , 
qaynuunka ama Maamulka sharciyada ee Gurgiinna loo qoray. 

•	 Qofka adiga gaaraahn kuu qaabilsani, waa inuu sí wanaagsan kuu si diyaariyo, 
inta aadan ballanta lagaga wadahadlidoono Caawimada Dhallinyarada lá gaarin. 
Waxaad kaloo xaq ú leedahay inaad soo kaxaysato qof aad aaminsantahay,  
(Matalan:  Qof aad saaxiib tihiin, ama Qaraabo). Waa in waxkasta oo Muhiim ada 
lagaala dadlo, oo aad Góaanka ká qaybgasho. Wax aadan adigu raalli ká ahaynna 
laguma Góaan gaari karo. Midda keliya ee aadan keligaa Góaankaaga aanan lá 
tixgelineyn waa, haddii aad rabto inaad naftaada waxgaarsiisoama Nafkale.

•	 Waxaad qax ú leedahay inaad waxa kú dhibaaya ká soo dacwoonkaritid.

•	 U.s.w.
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somali (seite 2)

Waxaa laga yaabaa inaadan ú baran, inaad dad kaa waaweyn aad lá Doodo ama aad kala 
hadasho waxayaalaha noloshaada qusaynaaya, ama sida aada digu jeclaanalahayd,inaad 
ú noolaadto, ama Góaanada aad kútalojirto, lagana yaabo inay taasi bilowgakú dhibayso, 
maadaama aadan taas ú baran. Laakiin markaad lá qabsato oo aad u´barato, ayaad ogaan 
doonta, in „Partizipieren“ wax wanaagsan tahay oo aad ká helidoonto, inaad ká qaybgasho 
Góaanada idinka inin quseynaaya. Kalmaddaasi waxay ká dhigaytahay, „Teamwork“. Siaasna 
waxaa laga bartaa sidii aad adigu Awoodaada kor ugu kicin lahayd oo aad wax kastoo kú 
yimaada, aad Góaan uga gaarikarto, oo dhibkastoo aad lákulanto aad markasta ogttahay sidii 
wanaagsan ee aad samynlahayd, inaad Dadka lá doodokarto, oo aad markasta sí wanaagsan ú 
heshid dariiq haboon, taasina noloshaada soo socota oo dhan ayaad ká faaíidi doontaa. Taasina 
waxay kaloo kaa caawindoontaa Iskuulka waxbarshada ama shaqaa aad Mustaqbalkaaga 
gelidoontid, iyo dadka aad wadashaqayndoontaan, sida loola dhaqmo. 
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Vietnamesisch
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